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Produktiibersicht zur Sachversicherung

Wir mochten Sie mit dieser Produktiibersicht auf einige grundsatzliche Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Er-
lauterungen zeigen lhnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und sind nicht abschlieBend. MaRgeblich fiir den
Versicherungsschutz sind die auf den folgenden Seiten abgebildeten Informationen (z. B. Versicherungsbedingungen und Klauseln), die
Vereinbarungen im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details nachlesen kdnnen.

Welchen Schutz bietet die Sachversicherung?

Versichert werden Einrichtungen, typische Waren und Vorrate des Betriebes im Rahmen des BASIS-Deckungspaketes gegen Schaden infolge
der Gefahren

- Feuer: Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall von Luftfahrzeugen

— Einbruchdiebstahl inkl. Vandalismus, Raub innerhalb des Versicherungsortes bis 30.000 EUR, Raub aulRerhalb des Versicherungsortes
bis 20.000 EUR

- Leitungswasser inkl. Sprinklerleckage: Nasseschdaden durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser (auch Wasserdampf;
Wasser aus Sprinkleranlagen, FuBbodenheizung, Aquarien, Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen); Bruchschaden an Roh-
ren (auch frostbedingte Bruchschdden an definierten sanitaren Einrichtungen und Installationen der Heizungs- oder Sprinkleranlage),
soweit der Versicherungsnehmer die Versicherungsraumlichkeiten gemietet/gepachtet hat und die Sachen auf seine Kosten eingefligt
bzw. ilbernommen hat und dafiir die Gefahr tragt.

— Sturm und Hagel

— Glasbruch (max. EinzelgréRe 10 gm)

— Dartiber hinaus konnen Sie den Versicherungsschutz mit dem KOMFORT-Deckungspaket um Schaden durch Innere Unruhen, Bos-
willige Beschdadigung durch betriebsfremde Personen, Streik und Aussperrung und Ergdanzende Gefahren fiir Schaden
an Technischer Betriebseinrichtung ausdehnen.

- Mitdem KOMFORT PLUS-Deckungspaket konnen Schaden durch Transportgefahren und Weitere Elementargefahren mitversichert
werden.

Ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) infolge eines versicherten Sachschadens sind ebenfalls mitversichert (aulRer
bei Glasbruch und Transport).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Produktbeschreibung.

Was kostet dieser Versicherungsschutz?

Der Beitrag ist abhangig von dem von Ihnen gewihlten Versicherungsschutz. Die Hohe des Beitrages entnehmen Sie bitte dem Antrag. Uber
die jeweiligen Beitragsfalligkeiten und die Beitragszeitraume informieren wir Sie mit dem Versicherungsschein und den Beitragsrechnungen.
Zahlen Sie bitte lhre Beitrage plinktlich, ansonsten gefahrden Sie lhren Versicherungsschutz.

Was ist nicht versichert?

Wir kdnnen nicht alle Risiken abdecken, da sonst der Beitrag unangemessen hoch wiirde. Deshalb sind vom Versicherungsschutz bestimmte
Sachen, Gefahren und Schaden ausgenommen (naheres finden Sie u. a. in den Versicherungsbedingungen und Klauseln).

Nicht versichert sind u. a.

— Von lhnen vorsatzlich herbeigefiihrte Schaden (§ A13 VSG 2003)
— Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger und Zugmaschinen (§ B1 Nr. 7 VSG 2003)
— Schaden durch Kriegsereignisse jeder Art (§ B4 Nr. 2 VSG 2003)

Was ist bei Antragstellung zu beachten?

Samtliche im Antrag und in weiteren Schriftstlicken gestellten Fragen miissen Sie vollstdndig und wahrheitsgemal beantworten. Diese
Angaben kénnen malgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den Vertragsschluss selbst haben. Mdchten Sie mehr zu
diesem Thema wissen, so lesen Sie bitte in § A2 VSG 2003 nach.

Was ist wahrend der Laufzeit des Vertrages zu beriicksichtigen?

Andert sich ein Umstand, nach dem wir Sie im Antrag oder in weiteren Schriftstiicken gefragt haben, zeigen Sie uns das bitte umgehend
an. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § A3 VSG 2003.

Zeigen Sie uns bitte auch unverziiglich an, wenn anderweitige Versicherungen fiir dasselbe Risiko abgeschlossen werden. Details zu diesem
Thema finden Sie in § A14 VSG 2003.

Bitte beachten Sie auch alle gesetzlichen, behérdlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften und
Verhaltensregeln wie z.B. die in § B16 VSG 2003 genannten Sicherheitsvorschriften.
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Was ist im Schadenfall zu tun?

Sorgen Sie nach Mdglichkeit fiir die Abwendung oder Minderung des Schadens. Zeigen Sie uns auBerdem bitte jeden Schaden unverziiglich
an. Es genligt zundchst die miindliche oder telefonische Meldung. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln im Schadenfall, z. B. Schaden
durch strafbare Handlungen gegen Ihr Eigentum unverziiglich der zustéandigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Weitere Erlduterungen lesen
Sie bitte in § A4 VSG 2003 nach.

Welche Folgen konnen sich ergeben, wenn Sie die vorgenannten Verpflichtungen nicht beachten?

Beachten Sie die vorgenannten Verpflichtungen bei Antragstellung, wahrend der Vertragslaufzeit und im Schadenfall mit Sorgfalt. Ihre
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen fiir Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung kénnen Sie Ihren Versicherungsschutz
ganz oder teilweise verlieren. Unter Umstanden konnen wir uns auch vorzeitig vom Vertrag l6sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den
§§ A2, A3, A4, A14 und B16 VSG 2003.

Fiir welche Dauer wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen? Wie konnen Sie ihn beenden?

Der Versicherungsvertrag wird fiir die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. Vertrage von mindestens einjahriger Dauer
verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf dem
Vertragspartner eine Kiindigung in Schriftform zugegangen ist. Betragt die vereinbarte Dauer mehr als drei Jahre, so konnen Sie den Vertrag
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Schriftform kiindigen.

Darliber hinaus kann jede Vertragspartei den Vertrag nach Eintritt eines Versicherungsfalles kiindigen, und zwar bis spatestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschadigung. Mehr zu diesen Themen lesen Sie bitte in § A9 und § A10 VSG 2003 nach.

Bitte sprechen Sie lhre/n Vermogensberater/in an, wenn Sie noch Fragen oder Wiinsche haben. Er/Sie berit Sie gerne!



Produktbeschreibung zur Sachversicherung

Auszugsweise in Stichworten, malgeblich sind die auf den folgenden Seiten dargestellten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und
Klauseln!

Individuelle Vereinbarungen entnehmen Sie bitte lhrem Antrag.

Gegenstand der Versicherung/Versicherungsort

Versichert werden Einrichtungen, typische Waren und Vorréte des Betriebes zum Neuwert gegen Schaden infolge der vereinbarten Gefahren

(Sachsubstanzschaden). Versicherungsschutz besteht in den bezeichneten Geschafts- und Lagerraumen im Versicherungsort sowie in Schau-

kasten/Vitrinen in unmittelbarer Umgebung und dartiiber hinaus im Rahmen der AuBenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland.

Ausfallende Gewinne und fortlaufende Kosten (Ertragsausfall) infolge eines versicherten Sachschadens sind (aufier bei Glasbruch und - so-

fern versichert — bei Transport) generell mitversichert. Es besteht Versicherungsschutz innerhalb von 12 Monaten (Haftzeit) ab Eintritt des

Sachschadens.

Bei Glasbruch sind folgende Innen- und AuRenverglasungen des genannten Versicherungsortes und der Betriebseinrichtung versichert:

Scheiben, Platten, Lichtkuppeln, Aquarienscheiben und Spiegel mit einer EinzelgroRe bis zu 10 gm aus Glas und Kunststoff, Platten aus

Glaskeramik, Glasbausteine, Werbeanlagen und Profilbauglaser.

Erganzende Gefahren fiir Schiden an Technischer Betriebseinrichtung bieten zusatzlichen Versicherungsschutz fir Maschinen,

elektrotechnische und elektronische Anlagen und Gerate (Elektronik). Ausgeschlossen sind fahrbare Sachen, Baumaschinen, Handels- und

Lagerwaren sowie Technische Betriebseinrichtung, die alter als 10 Jahre ist.

Bei Transportgefahren besteht fir die versicherten Sachen Versicherungsschutz wahrend eines Transportes innerhalb der Bundesrepublik

Deutschland sowie von und nach den angrenzenden Landern Danemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Osterreich und der

Schweiz. Der Versicherungsschutz regelt sich nach der Auswahl der Warengruppe A, B oder C. Bestimmte, in den dem Vertrag zu Grunde

liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen genannte Glter sind in der Transportversicherung nicht versichert. Erganzend zu diesen

Ausschlissen sind nicht versichert bei Warengruppe

B: elektronische Geridte, Unterhaltungselektronik, Ton- und Bildtrdger, Foto-, Film- und optische Gerite, Jagd- und Sportwaffen, Lederbe-
kleidung, Kosmetika, Spirituosen, Tabakwaren, natiirliche Blumen und lebende Pflanzen, Flussigkeiten in Glasbehdltern, Giiter aus Glas,
Porzellan, Keramik, Ton und Steinzeug

A: die unter Warengruppe B genannten Giiter sowie mechanische und elektrische Gerédte, Maschinen und Apparate, Werkzeuge, Lebens-
und Genussmittel, Obst und Gemiise, Textilien, Sportartikel, Druckerzeugnisse, chemisch-pharmazeutische Produkte, Fliissigkeiten in
Metallbehaltern, Produkte in Silo- und Tankfahrzeugen

Versicherbare Gefahren Deckungskonzepte
KOMFORT PLUS KOMFORT BASIS

Feuer (F): Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall von Luftfahr- Ja Ja Ja

zeugen

Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Beraubung (ED): z. B. Raub

innerhalb des Versicherungsortes bis 30.000 EUR, Raub auRerhalb des Ja Ja Ja

Versicherungsortes bis 20.000 EUR

Leitungswasser/Sprinklerleckage (LW): Nasseschaden durch bestim-

mungswidrig austretendes Leitungswasser (auch Wasserdampf; Wasser aus

Sprinkleranlagen, FuRbodenheizung, Aquarien, Klima-, Warmepumpen-

oder Solarheizungsanlagen); Bruchschaden an Rohren (auch frostbedingte ja ja Ja

Bruchschaden an definierten sanitaren Einrichtungen und Installationen

der Heizungs- oder Sprinkleranlage), soweit der Versicherungsnehmer die

Versicherungsraumlichkeiten gemietet/gepachtet hat und die Sachen auf seine

Kosten eingefligt bzw. iibernommen hat und dafiir die Gefahr tragt

Sturm / Hagel (St) Ja Ja Ja

Glasbruch (G) ohne Ertragsausfall (max. EinzelgrofRe 10 gm) Ja Ja Ja

Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung durch betriebsfremde Ja* Ja*

Personen, Streik und Aussperrung (IBS)

Erginzende Gefahren fiir Schiaden an Technischer Betriebseinrichtung
(TG): Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrldssigkeit; Konstruktions-,
Material- oder Ausfiihrungsfehler; Uberspannung, Kurzschluss, Induktion,
Uberstrom; Schwelen, Glimmen, Sengen, Gliihen; Wasser, Feuchtigkeit; hohere Ja* Ja*
Gewalt; Frost, Eisgang; Wassermangel in Dampferzeugern; Versagen von Mess-,
Regel- oder Sicherheitseinrichtungen, Zerreiflen infolge Fliehkraft; Uber- und
Unterdruck, Abhandenkommen durch Diebstahl

Transportgefahren (T) ohne Ertragsausfall: Unfall des Transportmittels,
Hohere Gewalt, Diebstahl des ganzen Transportmittels, Diebstahl nach Aufbruch
des Transportmittels, Unterschlagung des Transportmittels durch Arbeitnehmer,
Beraubung. Voraussetzung ist, dass der Transport nur eigenen Geschéftszwe- Ja*
cken dient, teilweise auf offentlichen StralRen erfolgt, mit eigenen Kfz durch-
geflihrt wird und das Transportmittel ausschlieRlich vom Versicherungsnehmer
oder dessen Arbeitnehmer bedient wird

Weitere Elementargefahren (E): Uberschwemmung durch Ausuferung
von oberirdischen Gewassern oder Witterungsniederschldge; Riickstau durch
bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus dem Rohrsystem infolge Ausuferung
von oberirdischen Gewassern oder Witterungsniederschldagen, Erdbeben, Erdfall
als naturbedingter Einsturz des Erdbodens, Erdrutsch als naturbedingtes Abstiirzen
von Gesteins- oder Erdmassen, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch

Ja*

* bei Bedarf abwahlbar
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Entschadigungsberechnung, Umsatz

Der Versicherer ersetzt den entstandenen Sachschaden (Sachsubstanzschaden). Die Entschddigung fiir den Sachsubstanzschaden ist auf
hochstens 2.600.000 EUR begrenzt.

Der Versicherer ersetzt — sofern versichert — den entstandenen Ertragsausfallschaden. Die Entschadigung ist auf hochstens 2.600.000 EUR
begrenzt.

Bei Antragstellung ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Umsatz des vergangenen Geschaftsjahres anzuzeigen. Bei Verletzung dieser
Obliegenheit kann der Versicherer ganz oder teilweise leistungsfrei sein (Vorvertragliche Anzeigepflicht nach § A2 VSG 2003).

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spatestens 6 Monate nach Ablauf eines Geschéftsjahres den nach seinen Geschaftsbiichern im
abgelaufenen Geschiftsjahr erwirtschaften Gesamtumsatz zu melden. Ist der gemeldete Umsatz kleiner als der tatsachliche Umsatz, wird
die Entschadigung wegen Unterversicherung gekiirzt.

Selbstbehalte

Erdbeben, Uberschwemmung, Rickstau jeweils 10 % des Schadens, mind. 2.500 EUR, max. 25.000 EUR fiir Sach-
substanzschaden und 10 Tage fiir Ertragsausfallschaden

Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch | jeweils 5.000 EUR fiir Sachsubstanzschaden und 10 Tage fir Ertragsausfall-

schaden
Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aus- | jeweils 5.000 EUR fiir Sachsubstanzschdden und 10 Tage fir Ertragsausfall-
sperrung schaden
Ergdnzende Gefahren fiir Schaden an Technischer Betriebs- | je Anlage und Schadenfall 100 EUR fiir Sachsubstanzschaden und 2 Tage
einrichtung fur Ertragsausfallschaden

Schédden an Daten infolge Erganzender Gefahren an Tech- | 10 % des Schadens, mind. 500 EUR
nischer Betriebseinrichtung sowie Softwaregefahren

Jahreshochstentschidigungen

Weitere Elementargefahren 1 Mio. EURD
Innere Unruhen, Béswillige Beschadigung, Streik und Aus- | T Mio. EURD
sperrung

" Zusammen fiir Sachsubstanz- und Ertragsausfallschaden

Hochstentschdadigungen je Schadenfall

Sachsubstanz Entschadigungsgrenze 2.600.000 EUR
Ertragsausfall Entschadigungsgrenze 2.600.000 EUR
Schéden an Daten im Rahmen der Softwaredeckung 100 % der vereinbarten Erstrisikosumme
auf Grund Beschddigung des Datentréagers

Schédden an Daten im Rahmen der Softwaredeckung 50 % der vereinbarten Erstrisikosumme
ohne Beschadigung des Datentragers

Transport 15.000 EUR

Wartezeit bei Uberschwemmung und Riickstau

Der Versicherungsschutz gegen Uberschwemmungs- und Riickstauschaden durch Ausuferung oberirdischer Gewisser beginnt zum verein-
barten Zeitpunkt, friihestens jedoch nach Ablauf von 1T Monat nach Unterzeichnung des Antrages (Wartezeit). Die Wartezeit entféllt, sofern
zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung fiir das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versicherungsschutz besteht; in diesem Fall entfallt
die Wartezeit jedoch nicht fiir den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes (z. B. erhdhter Versicherungsschutz).



Pauschaldeklaration

Entschadigungsgrenzen

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VSG 2003), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend
genannten Schéaden nur bis zu der Hohe der im Einzelnen vereinbarten Entschadigungsgrenzen mitversichert.

EUR
e Edelmetalle (Rohmaterial, Halbfertig- und Fertigprodukte)
— in verschlossenen mehrwandigen Stahlschranken mit einem Mindestgewicht von 300 kg oder eingemauerten
Stahlwandschranken mit mehrwandiger Tir sowie Wertschutzschranken nach VdS-Grad I bis VI ................ 20.000
— in verschlossenen Behaltnissen, die erhchte Sicherheit bieten, und zwar auch gegen die Wegnahme der Behalt-
NISSE SEIDSt . 2.000
— aullerhalb von Behaltnissen ... ... .. . 500
e AuRenversicherung fir Schaden an versicherten Sachen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, jedoch auBer-
halb des Grundstticks, auf dem der Versicherungsort liegt (AuBenversicherung) nach § B15 Nr. 3 VSG 2003
—dURCh FUeT . L 50.000
— durch erganzende Gefahren an technischer Betriebseinrichtung (technische Sachgefahren) .................... 5.000
— durch sonstige versicherte Gefahren . .. ... ... . 7.500
e Hoherwertige Waren, die der Versicherungsnehmer zum Verkauf anbietet, die jedoch nicht betriebstypisch sind ... 7.500
e Arzttaschen/-koffer und deren Inhalt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, wenn diese durch Aufbrechen
verschlossener Kraftfahrzeuge entwendet oder bei diesem Ereignis zerstort oder beschadigt werden .............. 3.000
Einbruchdiebstahl und Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussperrung
Schaden an Sachen in Schaukdsten und Vitrinen nach § B4 Nr1beeVSG2003. ... .. ... ... .. 2.000
e Schaden die — insbesondere an Schaufensterinhalt — eintreten, ohne dass der Tater das Gebaude betritt ........... 7.500
e Schidden an den zur Betriebseinrichtung zahlenden handgekniipften Teppichen und Gobelins, Kunstgegenstanden
(Olgemélde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) und Antiquitdten (Sachen, die iber 100 Jahre alt
sind, ausgenommen MObelsticke) . .. ... ... 30.000
LA To - T <) ] o PP 2.000
fiir Glasbruch
o WVerbeanlagen ... 3.000

Zusitzliche Einschliisse

Abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (VSG 2003), die diesem Vertrag zu Grunde liegen, gelten die nachfolgend
genannten Zusatzlichen Einschlisse bis zur Hohe des im Einzelnen vereinbarten Betrages mitversichert.
Neben der Entschadigung der Sachsubstanz und des Ertragsausfallschadens stehen lhnen fir alle Zusatzlichen Einschliisse zusammen noch
einmal 2,6 Mio. EUR zur Verfligung.
Die Zusatzlichen Einschlusse betragen im Einzelnen:
fiir alle versicherten Gefahren EUR
e Kosten fur die Ermittlung und Feststellung des Schadens .......... ... . max. 2,6 Mio.
fiir Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren und Innere
Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruck-
wellen (sofern versichert)
e Bargeld, Urkunden (z. B. Sparbiicher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken

— in verschlossenen mehrwandigen Stahlschranken mit einem Mindestgewicht von 300 kg oder eingemauerten

Stahlwandschranken mit mehrwandiger Tiir sowie Wertschutzschranken nach VdS-Grad I bis VI ................ 20.000
— in verschlossenen Behdltnissen, die erhohte Sicherheit bieten, und zwar auch gegen die Wegnahme der Behalt-
NiSSE SEIDSt .. 2.000
— aulerhalb von Behaltnissen . ... ... .. 500
e Kosten
— Aufrdumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs-, Schutz- und Feuerléschkosten (§ B3 Nr. 4 a VSG 2003) sowie
Kosten zur Abwendung oder Minderung des Schadens (§ B3 Nr. TVSG2003) ....... ...t max . 2,6 Mio.
— Isolierungskosten fiir radioaktiv verseuchte Sachen (§ B3 Nr. 4 b VSG 2003) ...ttt max . 2,6 Mio.
— Sachverstandigenkosten (§ B3 Nr. 4 d VSG 2003) ... ... . i e max . 2,6 Mio.
— Mehrkosten infolge Preissteigerungen (§ B3 Nr. 4 e VSG 2003) . ... ... it max . 2,6 Mio.
— Mehrkosten durch behérdliche Wiederherstellungsbeschrankungen ohne Restwerte (§ B3 Nr. 4 f VSG 2003) .... max . 2,6 Mio.
— Wiederherstellungskosten fiir Geschaftsunterlagen und sonstige Datentrager sowie Kosten des Aufgebotsverfah-
rens und der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden (§ B3 Nr. 4 g VSG 2003) ........... max . 2,6 Mio.
Ertragsausfallschiaden — nur sofern Ertragsausfall versichert ist
e Zusatzliche Standgelder und ahnliche Mehraufwendungen (§ B3 Nr. 4 IVSG 2003) ...t .. 15.000
e Wertverluste und zusatzliche Aufwendungen (§ B3N 4 mVSG 2003) ... ... 15.000
e Vertrags- und Konventionalstrafen (§ B3 NI 4 I VSG 2003) ... ... .. ittt e 15.000
fiir Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Sturm/Hagel (sofern versichert)
e Kosten fiir die Dekontamination von Erdreich (§ B3N 4 cVSG 2003) ... ...t 250.000

fiir Feuer, Leitungswasser, Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeug-
anprall, Rauch und Uberschalldruckwellen (sofern versichert)
e Versicherte Sache (§ B1 VSG 2003) im Freien auf dem Grundstiick, auf dem der Versicherungsort liegt (§ B15 Nr. 2 e
VSG 2003) ohne an der AuRenseite des Gebdudes angebrachte Sachen .......... ... ... .. .. .. ... ... ....... 30.000



fur Feuer, Sturm/Hagel, Weitere Elementargefahren und Innere Unruhe, Boswillige Beschidigung, Streik

und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, und Uberschalldruckwellen (sofern versichert)

* An der Auenseite des Gebdudes angebrachte Antennen, Gefahrenmelde-, Beleuchtungs- und Leuchtréhrenanlagen,
Markisen, Schilder, Transparente, Uberdachungen, Schutz- und Trennwénde, soweit der Versicherungsnehmer dafir

die Gefahr tragt . ..o
Einbruchdiebstahl
e Kosten

— Kosten infolge Abhandenkommen von Geldschrankschlisseln zu qualifizierten Behdltnissen (§ B3 Nr. 4 h VSG 2003).
— Gebdudebeschadigungen (§ B3 Nr. 41aa VSG 2003) ... ... . i e
— Gebdudeschaden fiir die Beseitigung von Schdden an Schaukésten und Vitrinen in der unmittelbaren Umgebung
des Versicherungsortes (§ B3 Nr. 4 i bb VSG 2003) .. ... ..o i
— Schlossanderungskosten (§ B3 NI 4 jVSG 2003) .. ...ttt e
— Kosten fiir provisorische Sicherungsmalinahmen nach einem Einbruch oder Einbruchversuch (§ B3 Nr. 4 k VSG 2003).
e Raub
— Beraubung innerhalb eines Gebaudes oder Grundstticks (§ B6 Nr. 3 VSG 2003) an versicherten Sachen sowie an Bar-
geld und Urkunden, Briefmarken, Miinzen und Medaillen, unbearbeiteten Edelmetallen sowie Sachen an Edelmetall,
Schmucksachen, Perlen, Edelsteinen und auf Geldkarten geladenen Betrdge (z. B. Telefonkarten) ....................
- Beraubung auf Transportwegen (§ B6 Nr. 4 a bis d VSG 2003) — jedoch auferhalb des Grundstiicks, auf dem der
Versicherungsort liegt — an versicherten Sachen sowie an Bargeld und Urkunden, Briefmarken, Miinzen und Me-
daillen, unbearbeiteten Edelmetallen sowie Sachen an Edelmetall, Schmucksachen, Perlen, Edelsteinen und auf
Geldkarten geladenen Betrage (z. B. Telefonkarten) ....... ... .. . . i
— Erweiterte Beraubungsversicherung (§ B6 Nr. 4 e VSG 2003) durch Erpressung, Betrug, Diebstahl von unmittel-
bar in korperlicher Obhut befindlichen Sachen ... ... . .
fiir Leitungswasser (sofern versichert)
e Ersatz der Aufwendungen fiir bestimmungswidrig auslaufendes Leitungswasser (§ B3 Nr. 4 qVSG 2003 ...........

fiir Erganzende Gefahren fiir Schidden an Technischer Betriebseinrichtung (Technische Sachgefahren)
(sofern versichert)

0 KOS BN L
Aufrdumungs-, Abbruch-, Absperr-, Bewegungs-, Schutz- und Feuerldschkosten (§ B3 Nr. 4 a VSG 2003) sowie
Kosten zur Abwendung oder Minderung des Schadens (§ B3 Nr. 1 VSG 2003)

Isolierungskosten fiir radioaktiv verseuchte Sachen (§ B3 Nr. 4 b VSG 2003)

— Mehrkosten infolge Preissteigerungen (§ B3 Nr. 4 e VSG 2003)

Kosten fiir die Dekontamination von Erdreich (§ B3 Nr. 4 ¢ VSG 2003)

— Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten (§ B3 Nr. 4 n aa VSG 2003)

Gerlstgestellung (§ B3 Nr. 4 n bb VSG 2003)

Luftfracht (§ B3 Nr. 4 n cc VSG 2003)

¢ Daten (Systemprogrammdaten aus Betriebssystemen sowie serienméfRig hergestellte Standardprogramme nach § B1
Nr. 5 b VSG 2003) sowie individuelle Programme und individuelle Daten; Versicherungsschutz besteht neben Ergan-

max .
max .

max .

max .

EUR

30.000
2,6 Mio.
2,6 Mio.
2,6 Mio.

2.000
2,6 Mio.

30.000

20.000

25.000

50.000

insgesamt 25.000

zwenden Gefahren fiir Schaden an der Technischen Betriebseinrichtung auch fiir Softwaregefahren (§ B13 Nr. 2 VSG 2003)

fiir Glasbruch (sofern versichert)
e kiinstlerisch bearbeitete Scheiben (§ B1 Nr. 6 ¢ VSG 2003)
e Abdeckung von Sonnenkollektoren (§ B1 Nr. 6 d VSG 2003)

e Sonderkosten fiir Gerlste, Kréne, Beseitigung und Wiederanbringung von Sachen, die das Einsetzen von Ersatz-
scheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) (§ B3 Nr. 4 o dd VSG 2003)

e Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien, Umrahmungen nach
§ B3 Nr. 4 0 aa VSG 2003

e Beseitigung von Schaden an Umrahmungen, Beschldagen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen nach
§ B3 Nr. 4 o bb VSG 2003

e Beseitigung von Schaden an ausgestellten Waren und Dekorationsmitteln hinter versicherten Scheiben (§ B3
Nr. 4 0 cc VSG 2003)

fiir Transportgefahren (sofern versichert)
e Bergungs- und Beseitigungskosten (§ B3 NI 4 1 VSG 2003) .. ... ..ottt

2.500

insgesamt 3.000

1.000
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Teil A - Allgemeiner Teil

Verzeichnis der Paragraphen

§ Al
§A2
§A3
§ A4
§AS
§ A6
§A7
§ A8
§ A9
§A10
§ AT
§A12
§A13
§A14
§A15
§AT6
§A17
§A18
§A19
§ A20
§ A21
§A22
§A23

§ Al

FK 90-A 0409

Beginn des Versicherungsschutzes, Falligkeit, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

Gefahrerhohung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt des Versicherungsfall

Folgebeitrag

Lastschriftverfahren

Ratenzahlung

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Dauer und Ende des Vertrages

Kiindigung nach einem Versicherungsfall
Ersatzanspriiche

Zahlung und Verzinsung der Entschddigung
Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
Uberversicherung; mehrere Versicherer
Sachverstandigenverfahren

entfallt

Versicherung fiir fremde Rechnung
Reprasentanten

Verjahrung

Zustandiges Gericht

Vollmacht des Versicherungsvertreters
Anzeigen/Willenserklarungen

Anzuwendendes Recht

Beginn des Versicherungsschutzes, Filligkeit,
Folgen verspiteter Zahlung oder Nichtzahlung
des Einmal- oder Erstbheitrages

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und Nr. 4 zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt.

Falligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fallig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

§ A2

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach 1
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der
erste oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste
Rate als erster Beitrag.

Ruicktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach

Nr. 2 maRgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 2
der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten, solange die Zah-

lung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 mallgebenden
Falligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fiir einen
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vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

WahrheitsgemaRe und vollstandige Anzeigepflicht von
Gefahrumstanden

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen der Versicherer
in Textform gefragt hat und die fiir dessen Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schlieRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsatzlich verletzt und hatte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung



werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schliet der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung flr den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiin-
digen. In dieser Mitteilung der Vertragsdnderung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kiindigungsrecht hinzuweisen.

b) Ricktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zur(ick-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt.

Bei grober Fahrlédssigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umsténde zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurtick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der
weder flir den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist. Hat
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

¢) Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrldssig oder schuldlos, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer hatte den
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
a), zum Rucktritt (siehe b) und zur Kiindigung (siehe c)
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrich-
tige Anzeige kannte.

e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

Frist fir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kiindigung (siehe Nr. 2 ¢) muss
der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen und dabei die Umstidnde angeben, auf die er seine
Erklarung stiitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich wei-
tere Umstande innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis erlangt, die das
von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung (siehe Nr. 2 a), zum Riick-
tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kiindigung (siehe Nr. 2 c) stehen
dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu beriicksichtigen. Der Versicherungsnehmer

§ A3
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kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrldssig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (siehe
Nr. 2 a), zum Rucktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kiindigung
(siehe Nr. 2 ¢) erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach
Vertragsschluss; dies gilt nicht fiir Versicherungsfélle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belauft sich auf
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertre-
ter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

Gefahrerhohung
Begriff der Gefahrerh6hung

a) Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die tat-
sachlich vorhandenen Umstande so verandert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
groRerung des Schadens oder die ungerechtfertigte
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b) Eine Gefahrerhohung kann insbesondere — aber nicht
nur — vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand andert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhohung nach a liegt nicht vor, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erh6ht hat oder nach den
Umstanden als mitversichert gelten soll.

Pflichten des Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerh6hung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass
er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine
Gefahrerhohung vorgenommen oder gestattet hat, so
muss er diese dem Versicherer unverziiglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklarung unabhéngig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kiindigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kiindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsétzlich oder grob fahrldssig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerh6hung in den Fal-
len nach Nr. 2 b und Nr. 2 ¢ bekannt, kann er den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kiindigen.

b) Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerh6hung einen seinen Geschaftsgrund-
satzen entsprechenden erhéhten Beitrag verlangen oder
die Absicherung der erhohten Gefahr ausschlielRen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versicherer
die Absicherung der erhohten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses
Kiindigungsrecht hinzuweisen.



Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erléschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrer-
hohung ausgelibt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerh6hung bestanden hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhohung

a) Tritt nach einer Gefahrerhhung der Versicherungsfall
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Nr. 2 a vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrldssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhohung nach Nr. 2 b und Nr. 2 ¢
ist der Versicherer fiir einen Versicherungsfall, der spa-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hitte zugegangen
sein mussen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat.
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-
lassig verletzt, so gilt a Satz 2 und 3 entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Gefahrerhohung zu dem Zeitpunkt, zu
dem ihm die Anzeige hatte zugegangen sein mussen,
bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerh6hung nicht ursachlich fir den Ein-
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

bb)wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fur die Kiindigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Ge-
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhohten Bei-
trag verlangt.

§ A4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei

und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

aa) nach Moglichkeit fir die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen;

bb)dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziiglich — ggf.
auch miindlich oder telefonisch — anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/
-minderung — ggf. auch miindlich oder telefonisch —
einzuholen, wenn die Umstande dies gestatten;

dd)Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit fir ihn zumutbar, zu
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemalem Ermessen zu handeln;

ee) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverziglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unveréandert zu lassen, bis
die Schadenstelle oder die beschadigten Sachen
durch den Versicherer freigegeben worden sind.

§ AS
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Sind Veranderungen unumganglich, sind das Scha-
denbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B.
durch Fotos) und die beschéadigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzube-
wahren;

hh) soweit mdglich dem Versicherer unverziiglich jede
Auskunft — auf Verlangen in Schriftform — zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist sowie jede Untersuchung tber Ursa-
che und Hohe des Schadens und liber den Umfang
der Entschadigungspflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen,
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann;

ji) fiir zerstérte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfahige Urkunden unver-
zliglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere ab-
handen gekommene Sparbiicher und andere sperrfa-
hige Urkunden unverziiglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-
sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten nach a ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies
nach den tatsachlichen und rechtlichen Umstanden
maoglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrldssiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

b) AuRer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder
Aufklarungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann
vollsténdig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Folgebeitrag
Falligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fallig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen.

Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

a) DerVersichererkann den Versicherungsnehmer bei nicht
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer
je Vertrag die riickstandigen Betrage des Beitrages,
der Zinsen und der Kosten im Einzelnen beziffert und
aulerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und



§ A6

§ A7

§ A8

Kiindigungsrecht — aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsneh-
mer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung
des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

¢) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kiindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen,
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf
ist der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung aus-
driicklich hinzuweisen.

Zahlung des Beitrages nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist,
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers
(siehe Nr. 3 b) bleibt unberihrt.

Lastschriftverfahren
Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrages fir eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder
mehrere Beitrage, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden kénnen, ist der Versicherer be-
rechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kin-
digen. Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die
ausstehenden Beitrage und zukiinftigen Beitrage selbst zu
lbermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bihren fir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug konnen dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerdt oder wenn
eine Entschadigung fallig wird.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versi-
cherer fir diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil
des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Féllt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag
zu, den er hatte beanspruchen kdnnen, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
ware, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt hat.

Beitrag oder Geschaftsgebihr bei Widerruf, Rucktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine
Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach

Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages
zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer
in der Belehrung Uber das Widerrufsrecht, tber die
Rechtsfolgen des Widerrufes und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der
Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusatzlich die flr das erste Versicherungsjahr
gezahlten Beitrdge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhéltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstande, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Riicktrittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschaftsgebiihr zu.

¢) Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Tauschung beendet,
so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklarung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges
Unternehmen oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschaftsgebihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

§ A9 Dauer und Ende des Vertrages

1

Dauer

Der Vertrag ist flir den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verldangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kiindigung
zugegangen ist.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom
Versicherungsnehmer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss dem Versicherer spatestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss in Schriftform erfolgen.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ A10 Kiindigung nach einem Versicherungsfall

1
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Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die



Kiindigung muss der anderen Vertragspartei spatestens ei-
nen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entscha-
digung zugegangen sein.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindi-
gung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Form der Kiindigung

Die Kiindigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklaren.

§ A11 Ersatzanspriiche

1

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
liber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Uber-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei
Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann
der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn,
diese Person hat den Schaden vorsétzlich verursacht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruches auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit
vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlassigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kiirzen; die Beweislast fuir das Nichtvorliegen einer groben
Fahrléssigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschiddigung

1

Félligkeit der Entschadigung

a) Die Entschadigung wird fallig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Hohe des An-
spruches abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil
der Entschadigung wird fallig, nachdem der Versiche-
rungsnehmer gegentiber dem Versicherer den Nachweis
gefiihrt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung sichergestellt hat.

¢) Inder Inhaltsversicherung (nach Teil B) wird der tiber den
gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschadigung fir
Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungs-
stlicke sowie typengebundene, fiir die laufende Produkti-
on nicht mehr benétigte Fertigungsvorrichtungen fallig,
nachdem der Versicherungsnehmer gegentiber dem Ver-
sicherer den Nachweis gefiihrt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteiles

Der Versicherungsnehmer ist zur Riickzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b bzw. Nr. 1 c geleisteten Entschadigung

verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

Verzinsung

Fur die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist — soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird —
seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der liber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen gegentlber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz betragt 4 Prozent, soweit nicht aus einem
anderen Rechtsgrund ein hoherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung
fallig.

Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach Nr. 1, Nr. 3aund Nr. 3 b
ist der Zeitraum nicht zu berlicksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschadigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen
den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft;

c) in der Gebaudeversicherung (nach Teil D) eine Mitwir-
kung des Realglaubigers nach den gesetzlichen Bestim-
mungen Uber die Sicherung von Realgldaubigern nicht
erfolgte.

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

1

Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeiflihrung des Versi-
cherungsfalles

a) Fuhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schadigungspflicht frei.

Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechtskraf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsatzliche
Herbeiflihrung des Schadens als bewiesen.

b) Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob
fahrlassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu
kirzen.

Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig tiber Tat-
sachen, die fir den Grund oder die Hohe der Entschadigung
von Bedeutung sind, tauscht oder zu tduschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechts-
kraftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer we-
gen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten
die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A14 Uberversicherung; mehrere Versicherer

1
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Uberversicherung

a) Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Uberversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt



wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist fir
die Hohe des Beitrages der Betrag maRgebend, den
der Versicherer berechnet haben wiirde, wenn der Ver-
trag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen
worden ware.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
griindenden Umsténden Kenntnis erlangt.

Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer
die andere Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In
der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Ver-
sicherungssumme anzugeben.

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach a vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist der Versi-
cherer unter den in § A2 Nr. 2 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

¢) Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversiche-
rung

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und (ibersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder libersteigt aus anderen Griinden
die Summe der Entschddigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen waren, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder fir den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem
Vertrage obliegt. Der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Vertrage bei demselben Versi-
cherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsvertragen Ent-
schadigung fiir denselben Schaden, so ermaligt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschadigung aus allen Ver-
tragen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen
die Beitrage errechnet wurden, nur in diesem Ver-
trag in Deckung gegeben worden ware. Bei Verein-
barung von Entschadigungsgrenzen ermaRigt sich
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertragen
insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden ware.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
grindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
den die Mehrfachversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, dass

der spater geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhaltnismaRiger
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag her-
abgesetzt wird, der durch die friihere Versicherung
nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung des
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsvertrage der Versicherungswert gesunken
ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungs-
vertrage gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, kann der Versiche-
rungsnehmer nur die verhdltnismalige Herabset-
zung der Versicherungssummen und der Beitrage
verlangen.

§ A15 Sachverstiandigenverfahren

1
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Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem
Sachverstandigenverfahren festgestellt wird. Ein solches
Sachverstandigenverfahren konnen der Versicherer und der
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstandigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstandigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverstandigen zu benennen. Wird der
zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch das fiir den Schaden-
ort zustandige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschaftsverbin-
dung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern
oder Geschéftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ahnlichen Verhaltnis steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b gilt entspre-
chend fiir die Benennung eines Obmannes durch die
Sachverstandigen. Einigen sich die Sachverstandigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das fiir den Schadenort zustandige Amtsgericht
ernannt.

Feststellung

Die Feststellungen der Sachverstandigen miissen enthal-
ten:

a) Inder Inhalts- und Gebaudeversicherung

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
storten und beschadigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles;

bb) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten;

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;



dd)die nach dem Versicherungsvertrag versicherten
Kosten.

b) In der Ertragsausfallversicherung

aa) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fiir den
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Re-
geln der Technik friihestens erkennbar war;

bb) Gewinn- und Verlustrechnungen fiir das laufende
Geschiftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbre-
chung oder -beeintrachtigung und fiir das voraus-
gegangene Geschaftsjahr;

cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten
wahrend des Bewertungszeitraumes ohne die ver-
sicherte Betriebsunterbrechung oder -beeintrachti-
gung des Betriebes entwickelt hatten;

dd) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten
wahrend des Bewertungszeitraumes infolge der
versicherten Betriebsunterbrechung oder -beein-
trachtigung gestaltet haben;

ee) ob und in welcher Weise Umstande vorliegen, wel-
che den versicherten Ertragsausfallschaden beein-
flussen.

Die Sachverstandigen haben in den Gewinn- und Ver-
lustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfall-
schaden zu bertiicksichtigen. Alle Arten von Kosten sind
gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind
zu kennzeichnen.

¢) In der Mietausfallversicherung
aa) den versicherten Mietausfall;

bb) ob und in welcher Weise Umstdnde vorliegen, wel-
che den versicherten Mietausfall beeinflussen.

Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige Gibermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verstandigen voneinander ab, so Ubergibt der Versicherer
sie unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet lber die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverstandigen gezogenen Grenzen und tber-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes
sind fur die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Fest-
stellungen berechnet der Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverstandigen die Feststellung nicht treffen konnen
oder wollen oder sie verzégern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Halfte.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berthrt.

§ A16 entfallt

§ A17 Versicherung fiir fremde Rechnung

1

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen fiir das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schlieRen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte
den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschadigung nur mit
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

a) Soweitdie KenntnisunddasVerhalten desVersicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der
Versicherung fiir fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu berticksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer fir sein Interesse das Verhalten und
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen,
wenn der Versicherte Reprédsentant des Versicherungs-
nehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht moglich oder nicht zumut-
bar war.

¢) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-
rer nicht dariiber informiert hat.

§ A18 Reprisentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

§ A19 Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in
drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Glaubi-
ger von den Anspruch begriindenden Umstanden und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlassigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zahlt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers
beim Anspruchsteller nicht mit.

§ A20 Zustidndiges Gericht

1

Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht ortlich zu-
standig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewohnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Ver-
sicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine
Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend
machen.

Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschlielich das Gericht ortlich zustandig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
woéhnlichen Aufenthalt hat.

§ A21 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1
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Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméchtigt, vom
Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegen-
zunehmen betreffend



a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages,

b) eines bestehenden Versicherungsverhaltnisses ein-
schlieRlich dessen Beendigung,

¢) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrages und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.

Erkldarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachtrdage dem Versicherungsnehmer zu tibermitteln.

Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, Zah-
lungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschran-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrankung bei
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober
Fahrlassigkeit nicht kannte.

§ A22 Anzeigen/Willenserkldarungen

1

Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
fir den Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen,
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die das Versicherungsverhaltnis betreffen und die unmit-
telbar gegeniiber dem Versicherer erfolgen, in Textform
abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachtrdgen als zustandig bezeichneten Verwal-
tung gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen tiber
den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben unbe-
ruhrt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensanderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genlgt fir eine
Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
Uber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensanderung. Die Erklarung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ A23 Anzuwendendes Recht
Fur diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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§ B1

Versicherte und nicht versicherte Sachen

Ertragsausfall

Versicherte und nicht versicherte Kosten

Versicherte Gefahren und Schaden, Versicherungsfall

Feuer

Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Beraubung

Leitungswasser

Sturm/Hagel

Weitere Elementargefahren

Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussperrung
Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen

Glasbruch

Erganzende Gefahren flir Schaden an Technischer Betriebseinrichtung
Transportgefahren

Versicherungsort

Besondere Gefahrerhohungen und Sicherheitsvorschriften
Versicherungswert

Summenanpassung

Entschadigungsberechnung, Versicherungssumme, Unterversicherung, Versicherung auf Erstes Risiko

Wiederherbeigeschaffte Sachen

VerduRerung der versicherten Sache und deren Rechtsfolgen

Versicherte und nicht versicherte Sachen

Sachen nach Nr. 1 bis Nr. 5 sind summarisch versichert. Es werden

alle Positionen zusammengefasst mit dem Zweck, die mogliche
Unterversicherung einzelner Positionen durch liberschielende Ver-
sicherungssummen anderer Positionen auszugleichen. Die summa-

rische Versicherung gilt nicht fiir Erganzende Gefahren fiir Schaden 5
an Technischer Betriebseinrichtung (siehe § B4 Nr. 1 i). In diesem

Fall werden — soweit nicht etwas anderes vereinbart ist — ausschlie3-

lich die Positionen kaufmannische und technische Betriebseinrich-

tung zusammengefasst (siehe § B19 Nr. 3 c).

1
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Bewegliche Sachen (Betriebseinrichtung, Waren und Vorra-
te)

a) Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten beweglichen Sachen, soweit der Versicherungsneh-
mer Eigentiimer ist oder diese unter Eigentumsvorbe-

halt erworben hat.

b) Bewegliche Sachen sind die

aa) kaufménnische Betriebseinrichtung, 6

bb) technische Betriebseinrichtung (einschlieBlich da-
zugehdriger Fundamente und Einmauerungen),

cc) Waren und Vorrate.
Sicherungshalber tbereignete bewegliche Sachen

Wurden bewegliche Sachen (siehe Nr. 1 b) sicherungshal-
ber an einen Dritten (Erwerber) libereignet, so sind diese
ebenfalls versichert.

Fremdes Eigentum

AuRerdem ist — soweit nicht etwas anderes vereinbart ist —
fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art nach zu den
versicherten Sachen gehdrt und dem Versicherungsnehmer
zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder zum Ver-
kauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versi-
cherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigen-
tlimer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den
Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.
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Gebrauchsgegenstande der Betriebsangehdrigen

Im Rahmen der Betriebseinrichtung sind Gebrauchsgegen-
stande der Betriebsangehdrigen versichert, soweit diese
sich Ublicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers
innerhalb des Versicherungsortes befinden.

Sonstige Betriebseinrichtung

Zur Betriebseinrichtung gehéren auch

a) indas Gebaude eingefiigte Sachen, die der Versicherungs-
nehmer als Mieter oder Pachter auf seine Kosten beschafft
oder Gibernommen hat und fir die er nach Vereinbarung

mit dem Vermieter oder Verpachter die Gefahr tragt;

b) maschinenlesbare Informationen, die fiir die Grund-
funktion versicherter Sachen notwendig sind (dies sind
Systemprogrammdaten aus Betriebssystemen und
damit gleichzusetzende Daten) sowie serienmalig her-
gestellte Standardprogramme. Soweit dies vereinbart

ist, gilt fur diese Daten eine Entschadigungsgrenze.
Verglasungen

Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch
(siehe § B12) bis zur vereinbarten Entschadigungsgrenze
versichert

a) fertig eingesetzte oder montierte — bis zu einer Einzel-
groRe von 318 cm x 813 cm —

aa) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas,
bb) Scheiben und Platten aus Kunststoff,
cc) Glasbausteine und Profilbaugléaser,

dd) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff

der gesamten Innen- und Auenverglasungen von Ge-
schafts-, Betriebs- und Lagerraumen, der Betriebsein-
richtung und von Aufenschaukasten und -vitrinen;

b) der Werbung dienende, fertig eingesetzte oder mon-
tierte Leuchtrohrenanlagen (Hochspannungsanlagen),

Firmenschilder und Transparente (Werbeanlagen);



9
d)

kiinstlerisch bearbeitete Scheiben;

Abdeckungen von Sonnenkollektoren und Photovoltaik-
anlagen.

Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart

ist,

a)

b)

@)

d)

e)

9)

h)

Bargeld; Urkunden, z. B. Sparblicher und sonstige
Wertpapiere;

Briefmarken; Miinzen und Medaillen; unbearbeitete Edel-
metalle sowie Sachen aus Edelmetall, ausgenommen Sa-
chen, die dem Raumschmuck dienen; Schmucksachen,
Perlen und Edelsteine und auf Geldkarten geladene Be-
trage (z. B. Telefonkarten) sowie Teile und Zubehor der
in Nr. 7 e genannten Sachen, es sei denn, sie gehdren zu
den Waren oder Vorréten (siehe Nr. 1 b cc);

Akten, Plane, Geschaftsbiicher, Karteien, Zeichnungen,
individuelle Programme und individuelle Daten, die
vom Versicherungsnehmer selbst oder in seinem Auf-
trag eigens fur ihn erstellt worden sind, sowie Kopier-
schutz (Dongles);

Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstlicke, ferner typengebundene, fiir die laufende Pro-
duktion nicht mehr benétigte Fertigungsvorrichtungen;

zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan-
hanger und Zugmaschinen;

Automaten mit Geldeinwurf oder Geldkarten (ein-
schlielich Geldwechsler) sowie Geldausgabeauto-
maten einschlieRlich deren Inhalt, es sei denn, sie ge-
horen zu den Waren oder Vorraten (siehe Nr. 1 b cc);

bei der Gefahr Glasbruch (siehe § B12) zusétzlich zu a
bis f

aa) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschadigt
sind;

bb) optische Glaser;

cc) Hohlglaser und Beleuchtungskorper, soweit nicht
nach Nr. 6 b versichert;

dd) Schriftscheiben von Fotogeraten und Rastern;

ee) Scheiben von Sonnenbédnken und Aquarienschei-
ben;

bei den Ergdanzenden Gefahren flir Schaden an Technischer
Betriebseinrichtung (siehe § B13) zusétzlich zu a bis f

aa) fahrbare und transportable Maschinen;
bb) Werkzeuge aller Art;

cc) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtun-
gen von Ofen, Feuerungs- und sonstigen Erhit-
zungsanlagen, Dampferzeugern und Behdltern, die
wahrend der Lebensdauer der versicherten Sachen
erfahrungsgemal mehr als einmal ausgewechselt
werden missen;

dd) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial und
Arbeitsmittel; dies gilt nicht fir Ol- oder Gasful-
lungen von versicherten Transformatoren, Konden-
satoren, elektrischen Wandlern oder Schaltern, so-
wie flr die Olfiillungen von versicherten Turbinen;

ee) sonstige Teile, die wahrend der Lebensdauer der
versicherten Sachen erfahrungsgemal mehr als
einmal ausgewechselt werden miissen (z. B. Siche-
rungen, Lichtquellen, nicht wiederaufladbare Batte-
rien, Formen, Siebe, Schlauche, Filter, Schlagham-
mer und -platten von Zerkleinerungsmaschinen);

ff) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt,
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht er-
folgreich abgeschlossen ist.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach be-
endeter Erprobung und —soweit vorgesehen —nach
beendetem Probebetrieb entweder zur Arbeits-
aufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet.
Eine spatere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit

§ B2
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unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies
gilt auch wahrend einer De- oder Remontage so-
wie wahrend eines Transportes der Sache inner-
halb des Versicherungsortes;

gg) Vorfiihrgerate;

hh) Gerate, die bei Antragstellung élter als 10 Jahre - so-
fern nicht etwas anderes vereinbart ist — sind;

i) Daten; Systemprogrammdaten aus Betriebssyste-
men bleiben jedoch unberihrt;

der Ausschluss gilt nicht, wenn in einem Versicherungs-
fall zur Wiederherstellung versicherter Sachen in bb, dd
und ee genannte Sachen beschadigt oder zerstort und
deshalb erneuert werden miussen;

bei den Transportgefahren (siehe § B14) zusatzlich zu a
bis f

aa) Valoren, insbesondere Briefmarken, Miinzen und
Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen
aus Edelmetall, Schmucksachen, Taschen- und
Armbanduhren, Perlen, Edelsteine und auf Geld-
karten geladene Betrdge (z. B. Telefonkarten);

bb)lebende Tiere;
cc) echte Teppiche, Pelze und Pelzerzeugnisse;

dd) mobile Daten- und Kommunikationstechnik ein-
schlieBlich Daten (z. B. maschinenlesbare Infor-
mationen, die fir die Grundfunktion versicherter
Sachen notwendig sind, serienmaRig hergestellte
Standardprogramme sowie individuelle Programme
und individuelle Daten);

ee) Munition und sonstige explosive Stoffe;

ff) Radioaktive- und Kernbrennstoffe;

gg) Transportmittel oder sonstige Kraftfahrzeuge;
hh) Reisegepack;

i) Antiquitaten, Kunstgegenstande;

ji) bewegliche Sachen, die fiir Dritte gegen Entgelt
befordert werden;

Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. Raubkopien);
nicht betriebsfertige oder nicht lauffahige Daten und
Programme; Daten und Programme, die sich nur im
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

Ertragsausfall

Gegenstand der Deckung

Soweit dies vereinbart ist, ist der Ertragsausfall des im Ver-
sicherungsvertrag bezeichneten Betriebes infolge einer
durch einen Sachschaden verursachten Storung des Be-
triebsablaufes innerhalb der Haftzeit versichert.

Sachschaden

a)

b)

Ein Sachschaden liegt vor, wenn
aa) versicherte Sachen,

bb) sonstige bewegliche Sachen und Gebaude, die dem
versicherten Betrieb dienen oder

cc) Akten, Plane, Geschaftsblicher, Karteien, Zeich-
nungen, individuelle Programme und individuelle
Daten, die vom Versicherungsnehmer selbst oder in
seinem Auftrag eigens fir ihn erstellt worden sind

auf einem Grundstiick, auf dem der Versicherungsort
liegt, durch eine versicherte Gefahr (siehe § B4) zer-
stort, beschadigt werden oder abhanden kommen.
Ein Sachschaden an den in cc genannten Fallgruppen
setzt eine Zerstérung, Beschadigung oder das Abhan-
denkommen des Datentrages voraus.

Ereignet sich der Sachschaden im Rahmen der abhéan-
gigen Auenversicherung (siehe § B15 Nr. 3) an versi-
cherten Sachen (siehe § B1), so ist der daraus entste-
hende Ertragsausfall versichert.
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§ B3

Ertragsausfall

a) Ertragsausfall ist der entgehende Gewinn aus dem Umsatz
der hergestellten Erzeugnisse, der gehandelten Waren und
der Dienstleistungen sowie die fortlaufenden Kosten.

b) Nicht versichert sind

aa) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie fur bezogene Waren, soweit es sich nicht
um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um
Mindest- und Vorhaltegebiihren fiir Energiefremd-
bezug handelt;

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzolle;

cc) Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen entgegen-
stehen, und Paketporti;

dd) umsatzabhangige Versicherungsbeitrage;

ee) umsatzabhéngige Lizenzgebiihren und umsatzab-
hangige Erfindervergilitungen;

ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-,
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hangen, beispielsweise aus Kapital-, Spekulations-
oder Grundsttickesgeschaften;

gg) Ertragsausfalle durch Schaden an Programmen und
Daten durch Erganzende Gefahren fiir Schaden an
Technischer Betriebseinrichtung (siehe § B13);

hh) Ertragsausfalle durch Schaden aufgrund der Trans-
portgefahren (siehe § B14).

c) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, haftet der
Versicherer nicht, soweit der Ertragsausfallschaden er-
heblich vergréRert wird

aa) durch auBergewdhnliche, wéahrend der Unterbre-
chung eintretende Ereignisse;

bb) durch behérdlich angeordnete Wiederaufbau- oder
Betriebsbeschrankungen;

cc) dadurch, dass dem Versicherungsnehmer zur
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
storter, beschadigter oder abhanden gekommener
Sachen nicht rechtzeitig gentigend Kapital zur Ver-
figung steht.

Haftzeit

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, haftet der Ver-
sicherer fir den Ertragsausfallschaden, der innerhalb von
zwolf Monaten seit Eintritt des Sachschadens entsteht.

Versicherte und nicht versicherte Kosten
Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umstanden nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens fiir geboten halten durfte oder die er auf
Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend,
so leistet der Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese
Kosten bei einer nachtraglichen objektiven Betrachtung
der Umstande verhaltnismaRig und erfolgreich waren
oder die Kosten auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Istder Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a und b entspre-
chend kiirzen.

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschadi-
gung betragen zusammen hochstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.

e) Der Versicherer hat den fiir die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schieRen.
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f) Nicht versichert sind Kosten fiir Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im 6ffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn
diese Leistungen im offentlichen Interesse erbracht
werden.

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die
Kosten flr die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
standen nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstandi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a entsprechend
kiirzen.

Kosten fir die Gefahr Glasbruch

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versi-
chert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach § B12
notwendigen Kosten fiir das

a) vorlaufige VerschlieRen von Offnungen (Notverscha-
lungen, Notverglasungen);

b) Abfahren von Glas- und sonstigen Resten zum ndchsten
Ablagerungsplatz und fiir das Ablagern oder Vernichten
(Entsorgungskosten).

Zusatzliche Kosten
Soweit dies vereinbart ist gilt:

a) Aufraumungs-, Abbruch- und Absperrkosten; Bewe-
gungs- und Schutzkosten; Feuerldschkosten

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen

aa) Aufraumungs-, Abbruch- und Absperrkosten; d. h.
Kosten flir das Aufriumen und den Abbruch sowie
- noétigenfalls — die Dekontamination versicherter
Sachen, flir das Abfahren von Schutt und sonstigen
Resten dieser Sachen zum nachsten Ablagerungs-
platz und fir das Ablagern und Vernichten sowie
die Kosten flir das Absperren von StraRen, Wegen
und Grundstticken;

bb) Bewegungs- und Schutzkosten; d. h. Kosten, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung von versicher-
ten Sachen andere Sachen bewegt, verandert oder
geschiitzt werden mussen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere
Aufwendungen fiir De- oder Remontage von Ma-
schinen, fr Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau
von Gebaudeteilen oder fiir das Erweitern von Off-
nungen;

cc) Feuerloschkosten; d. h. Kosten, die der Versicherungs-
nehmer zur Brandbekdampfung fiir geboten halten
durfte, einschlieRlich der Kosten im Sinne von Nr. 1 f,
die nach jener Bestimmung nicht zu ersetzen sind.

Dazu gehoren auch freiwillige Zuwendungen des
Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei
der Brandbekdampfung eingesetzt haben. Sie sind
nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zuge-
stimmt hatte.

b) Isolierungskosten fiir radioaktiv verseuchte Sachen

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Isolierungskosten fiir radioaktiv ver-
seuchte Sachen, d. h. Kosten flir Abbruch, Bergung,
Aufraumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv ver-
seuchter Sachen, die infolge eines Versicherungsfalles
nach § B4 durch auf dem Versicherungsort betriebsbe-
dingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isoto-
pe entstehen und soweit die MaRnahmen gesetzlich
geboten sind.
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d)

e)

Kosten fir die Dekontamination von Erdreich fir die
Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser,
Sturm/Hagel sowie flr Erganzende Gefahren fiir Scha-
den an Technischer Betriebseinrichtung

aa) Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahren Feuer,
Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel
oder Erganzende Gefahren fiir Schaden an Tech-
nischer Betriebseinrichtung versichert sind, Kosten,
die der Versicherungsnehmer aufgrund behord-
licher Anordnungen infolge einer Kontamination
durch einen Versicherungsfall nach § B4 Nr. 1 a bis d
sowie § B4 Nr. 1 i aufwenden muss, um bei eigenen
oder gepachteten Grundstiicken, auf denen Versi-
cherungsorte liegen, innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland

— Erdreich zu untersuchen und nétigenfalls zu de-
kontaminieren oder auszutauschen;

— den Aushub in die nachstgelegene geeignete
Deponie zu transportieren und dort abzulagern
oder zu vernichten;

— insoweit den Zustand vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles wiederherzustellen.

bb) Die Kosten (siehe aa) werden nur ersetzt, sofern die
behordlichen Anordnungen

— aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Versicherungs-
falles erlassen wurden;

— eine Kontamination betreffen, die nachweislich
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist;

— innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des
Versicherungsfalles ergangen sind und dem Ver-
sicherer ohne Riicksicht auf Rechtsmittelfristen
innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt
gemeldet wurden.

cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende
Kontamination des Erdreichs erhoht, so werden
nur Kosten ersetzt, die den fiir eine Beseitigung der
bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag
Ubersteigen, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob
und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall
aufgewendet worden ware.

Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden
nétigenfalls durch Sachverstandige festgestellt.

dd) Kosten aufgrund sonstiger behordlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des
Versicherungsnehmers einschlieflich der soge-
nannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

ee) Fur Kosten (siehe aa) infolge von Versicherungsfal-
len, die innerhalb eines Jahres eintreten, ist Entscha-
digungsgrenze die Versicherungssumme fir diese
Position als Jahreshochstentschadigung.

ff) Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall zusétzlich um 15 Prozent
gekirzt (Selbstbehalt).

gg) Kosten dieser Position gelten nicht als Aufrdu-
mungskosten (siehe a aa).

Sachverstandigenkosten

Soweit der entschadigungspflichtige Schaden 25.000
EUR Ubersteigt, ersetzt der Versicherer bis zu 80 Prozent
der durch den Versicherungsnehmer nach § A15 (All-
gemeiner Teil) zu tragenden Kosten des Sachverstandi-
genverfahrens.

Mehrkosten infolge Preissteigerungen

aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versiche-
rungsfalles tatséchlich entstandenen Mehrkosten
infolge Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung.

bb) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung nicht unverziiglich
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veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverziig-
licher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
entstanden waren.

cc) Mehrkosten infolge von auBergewdhnlichen Er-
eignissen oder Kapitalmangel werden nicht er-
setzt. Mehrkosten infolge von behordlichen Wie-
deraufbau- oder Betriebsbeschrankungen werden
nur ersetzt, soweit diese Kosten nach f versichert
sind.

Mehrkosten durch behérdliche Wiederherstellungsbe-
schrankungen

aa) Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen
Mehrkosten fiir die Wiederherstellung der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sache sowie
—sofern Ertragsausfall vereinbart ist — den hierdurch
vergroRerten Ertragsausfallschaden durch behord-
liche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt
des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Ver-
ordnungen.

bb) Soweit behordliche Auflagen mit Fristsetzung vor
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind
die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht ver-
sichert.

cc) Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass in-
folge behdrdlicher Wiederherstellungsbeschran-
kungen Reste der versicherten und vom Schaden
betroffenen Sache nicht wiederverwertet werden
konnen, sind nicht versichert.

dd)Wenn die Wiederherstellung der versicherten und
vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behord-
licher Wiederherstellungsbeschrankungen nur an
anderer Stelle erfolgen darf, werden auch die Mehr-
kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch
bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle erfolgt
waren.

ee) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch
entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch
Beschrdankungen der vorgenannten Art verzogert,
werden nur ersetzt, soweit diese Kosten nach e ver-
sichert sind.

ff) Soweit ein Ersatzanspruch gegentiiber einem Dritten
entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer,
diesen in Hohe des féllig werdenden Mehrbetrages
an den Versicherer abzutreten.

Wiederherstellungskosten fiir Geschaftsunterlagen und
sonstige Datentrdger sowie Kosten des Aufgebotsver-
fahrens und der Wiederherstellung von Wertpapieren
und sonstigen Urkunden

aa) DerVersichererersetztdieinfolgeeinesVersicherungs-
falles notwendigen Kosten fiir die Wiederherstellung
oder Reproduktion von vom Versicherungsnehmer
selbst oder in seinem Auftrag erstellter Akten, Plane,
Geschaftsbiicher, Karteien, Zeichnungen, indivi-
dueller Programme und individueller Daten.

Soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist
oder nicht innerhalb von zwei Jahren seit Eintritt des
Versicherungsfalles sichergestellt wird, leistet der
Versicherer Entschadigung nur in Hohe des nach
§ B17 Nr. 4 berechneten Wertes des Materials.

Der Verlust oder die Zerstérung von Kopierschutz
(Dongles) ist vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.

bb) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versiche-
rungsfalles notwendigen Kosten des Aufgebotsver-
fahrens und der Wiederherstellung von Wertpapie-
ren und sonstigen Urkunden einschlieRlich anderer
Auslagen fir die Wiedererlangung, die der Versi-
cherungsnehmer den Umstanden nach fiir geboten
halten durfte. Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch
auf einen Zinsverlust, der dem Versicherungsneh-
mer durch Verzégerung falliger Leistungen aus den
Wertpapieren entstanden ist.



h)

)

k)

Kosten infolge Abhandenkommens von Geldschrank-
schliisseln

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruch-
diebstahl versichert ist, nach Verlust eines Schlissels zu
Tresorraumen oder zu Behaltnissen nach § B15 Nr. 5,
die sich innerhalb der als Versicherungsort vereinbarten
Raume befinden, die Aufwendungen fiir Anderung der
Schlésser und Anfertigung neuer Schliissel sowie fir
unvermeidbares gewaltsames Offnen und fiir Wieder-
herstellung der Behiltnisse.

Gebaudebeschadigungen

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruchdieb-
stahl versichert ist, die notwendigen Aufwendungen fiir
die Beseitigung von Schédden, die innerhalb des Versi-
cherungsortes durch einen Versicherungsfall oder den
Versuch einer Tat nach § B6 entstanden sind

aa) an Dachern, Decken, Wanden, FuBboden, Tiiren,
Schldssern, Fenstern (ausgenommen Schaufenster-
verglasungen), Rollldden und Schutzgittern der als
Versicherungsort vereinbarten Raume (Gebdude-
schaden);

bb)an Schaukasten und Vitrinen (ausgenommen Ver-
glasungen) aulerhalb des Versicherungsortes,
aber innerhalb des Grundstlickes, auf dem der
Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer
Umgebung.

Schlosséanderungskosten

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruchdieb-
stahl versichert ist, die notwendigen Kosten fiir Schloss-
anderungen an den Tiren der als Versicherungsort
vereinbarten Raume, wenn Schlissel zu diesen Tlren
durch einen Versicherungsfall oder durch eine auler-
halb des Versicherungsortes begangene Tat nach § B6
abhanden gekommen sind.

Kosten fiir provisorische SicherungsmalRnahmen nach
einem Einbruch oder Einbruchsversuch

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruchdieb-
stahl versichert ist, die notwendigen Kosten fiir proviso-
rische Reparaturmalnahmen zum Schutz versicherter
Sachen sowie fir die notwendige Bewachung zur Vermei-
dung von Folgeereignissen die durch einen Versicherungs-
fall oder den Versuch einer Tat nach § B6 entstehen.

Zusatzliche Standgelder und dhnliche Mehrkosten

Der Versicherer ersetzt, soweit Ertragsausfall versichert
ist, innerhalb der Haftzeit zusatzliche Standgelder und
ahnliche Mehrkosten, die infolge eines versicherten
Sachschadens anfallen, weil Lagerflichen nicht mehr
zur Verfligung stehen oder Transportmittel nicht mehr
entladen werden konnen.

m) Wertverluste und zusatzliche Kosten

n)

0)

Der Versicherer ersetzt, soweit Ertragsausfall versichert
ist, innerhalb der Haftzeit auch Wertverluste und zuséatz-
liche Kosten, die dadurch entstehen, dass vom Sach-
schaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und
unfertige Erzeugnisse in Folge eines versicherten Ertrags-
ausfallschadens vom Versicherungsnehmer nicht mehr
bestimmungsgemaR verwendet werden kénnen.

Kosten fiir Erganzende Gefahren fiir Schaden an Tech-
nischer Betriebseinrichtung

Der Versicherer ersetzt, soweit Ergdnzende Gefahren fir
Schédden an Technischer Betriebseinrichtung versichert
sind, die infolge eines Versicherungsfalles nach § B13
notwendigen Kosten fir

aa) Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten;
bb) die Gerlstgestellung;

cc) Luftfracht.

Kosten fuir die Gefahr Glasbruch

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch
versichert ist, im vereinbarten Umfang, die infolge

§ B4
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S

)

eines Versicherungsfalles nach § B12 notwendigen
Kosten fir

aa) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften,
Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den
in § B1 Nr. 6 versicherten Sachen;

bb) die Beseitigung von Schaden an Umrahmungen,
Beschlagen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrich-
tungen;

cc) die Beseitigung von Schaden an ausgestellten Wa-
ren und Dekorationsmitteln hinter versicherten
Scheiben (z. B. von Schaufenstern, Schaukéasten
und Vitrinen), wenn gleichzeitig ein ersatzpflich-
tiger Schaden durch Zerbrechen (siehe § B12 Nr. 1)
der Scheibe vorliegt und die Waren oder Dekorati-
onsmittel durch Glassplitter oder durch Gegenstan-
de zerstort oder beschadigt worden sind, die beim
Zerbrechen der Scheibe eingedrungen sind;

dd) GerUste, Krane, Beseitigung und Wiederanbringung
von Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben
behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Mar-
kisen usw.).

Vertrags- und Konventionalstrafen

Der Versicherer ersetzt, soweit Ertragsausfall versichert
ist, innerhalb der Haftzeit auch Vertrags- und Konven-
tionalstrafen.

Bestimmungswidrig auslaufendes Leitungswasser

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswas-
ser (siehe § B4 Nr. 1 c) versichert ist, Kosten fiir be-
stimmungswidrig auslaufendes Leitungswasser (siehe
§ B7 Nr. 1), soweit der Versicherungsnehmer dafiir die
Gefahr tragt.

Kosten fiir die Transportgefahren

Der Versicherer ersetzt, soweit die Transportgefahren
vereinbart sind, Kosten zum Zwecke der Bergung und/
oder Beseitigung sowie Vernichtung von versicherten
Sachen.

Versicherte Gefahren und Schiden, Versicherungs-

fall

Versicherte Gefahren

Jede der Gefahren nach a, b aa bis ee sowie c bis j ist einzeln
zu vereinbaren.

Entschadigt werden versicherte Sachen (siehe § B1), die

a)
b)

)
d)
e)
f)

9

h)

durch Feuer (siehe § B5),

durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Beraubung
(siehe § B6),

aa) Einbruchdiebstahl,
bb)Vandalismus,

cc) Beraubung innerhalb eines Gebédudes oder Grund-
stlickes,

dd) Beraubung auf Transportwegen,

ee) Einbruchdiebstahl von Sachen in Schaukasten oder
Vitrinen,

oder den Versuch einer solchen Tat,

durch Leitungswasser (siehe § B7),

durch Sturm, Hagel (siehe § B8),

durch Weitere Elementargefahren (siehe § B9),

durch Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik
und Aussperrung (siehe § B10),

durch Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen
(siehe § B11),

durch Glasbruch (siehe § B12),

durch Erganzende Gefahren flir Schaden an Technischer
Betriebseinrichtung (siehe § B13),
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j) durch Transportgefahren (siehe § B14)

zerstort oder beschadigt werden oder infolgedessen abhan-
den kommen (Versicherungsfall).

Soweit Versicherungsschutz fiir Schaden infolge der Ge-
fahren a, c bis g besteht, gelten an versicherten Sachen
Schaden durch NiederreiRen oder Ausraumen infolge
dieser versicherten Gefahr mitversichert.

Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schaden durch

a) Kriegsereignisse jeder Art;

b) Nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen und Kern-
energiel).

Dieser Ausschluss gilt nicht fir Schaden an versicherten
Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach
Nr. 1 durch auf dem Versicherungsort betriebsbedingt
vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope ent-
stehen, insbesondere Schaden durch Kontaminierung
und Aktivierung sind eingeschlossen. Ausgeschlossen
bleiben jedoch radioaktive Isotope von Kernreaktoren;

¢) Innere Unruhen, soweit nicht nach § B10 Nr. 1 versi-
chert;

d) Erdbeben, soweit nicht nach § B9 Nr. 3 oder § B14
Nr. 2 b versichert;

e) Feuer, soweit nicht nach § B5, § B9 Nr. 3 oder § B10
Nr. 1 versichert;

f) Sturmflut.

Feuer
Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemalen
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten vermag.

Blitzschlag

Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes auf
Sachen.

Uberspannung- und Kurzschlussschdden an elektrischen
Einrichtungen sind nur versichert, wenn

a) ein Blitz unmittelbar auf Gebaude, in denen sich ver-
sicherte Sachen befinden oder auf im Freien auf dem
Grundstuick, auf dem der Versicherungsort liegt, liegen-
den versicherten Sachen (siehe § B15 Nr. 2 e) aufge-
troffen ist oder

b) an inneren Teilen von Gebduden, in denen sich ver-
sicherte Sachen befinden, Schaden durch Blitzschlag
entstanden sind.

Explosion

Explosion ist eine plotzliche KraftauRerung durch Ausdeh-
nung von Gasen oder Dampfen.

Eine Explosion eines konstant unter Gas- oder Dampfdruck
stehenden Behalters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor,
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen
wird, dass ein plotzlicher Ausgleich des Druckunterschiedes
innerhalb und auRerhalb des Behilters stattfindet.

Wird im Inneren eines Behdlters eine Explosion durch che-
mische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein dadurch an
dem Behalter entstehender Schaden auch dann zu ersetzen,
wenn dessen Wandung nicht zerrissen ist.

Implosion

Implosion ist eine pldtzliche Zerstérung eines Hohlkor-
pers durch die Differenz zwischen einem gleichbleibenden
AuBendruck und einem bestehenden inneren Unterdruck.

Aufprall von Luftfahrzeugen

Aufprall von Luftfahrzeugen ist das Aufprallen eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

§ B6

Nicht versicherte Schaden
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

a) Sengschaden, auBer wenn diese dadurch verursacht
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr nach Nr. 1
bis Nr. 5 verwirklicht hat;

b) Schaden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen,
sowie Schaden, die an Schaltorganen von elektrischen
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck
entstehen. Folgeschdaden an dritten Sachen sind nicht
ausgeschlossen;

c) Schaden, die durch die Wirkung des elektrischen
Stromes an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne
Feuererscheinung entstehen (z. B. durch Uberstrom,
Uberspannung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-,
Korper- oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe,
Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-
tungen). Folgeschaden sind nicht ausgeschlossen,
soweit sie Folgeschaden von Brand- oder Explosions-
schaden sind.

Die Ausschlisse gelten nicht fiir Schaden, die dadurch ver-
ursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine versi-
cherte Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat.

Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Beraubung
Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn jemand

a) Sachen wegnimmt, nachdem er in einen Raum eines
Gebdudes eingebrochen, eingestiegen oder mittels
falscher Schliissel oder anderer Werkzeuge eingedrun-
gen ist; ein Schllssel ist falsch, wenn seine Anfertigung
fuir das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Per-
son veranlasst oder gebilligt worden ist; der Gebrauch
falscher Schlissel ist nicht schon dann bewiesen, wenn
feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekom-
men sind;

b) Sachen wegnimmt, nachdem er in einem Raum eines
Gebdudes ein Behaltnis aufgebrochen oder falsche
Schliissel oder andere Werkzeuge benutzt hat, um es
zu oOffnen;

c) Sachen aus einem verschlossenen Raum eines Gebau-
des wegnimmt, nachdem er sich in das Gebaude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hat;

d) in einem Raum eines Gebaudes bei einer Wegnahme
von Sachen auf frischer Tat angetroffen wird und eines
der Mittel nach Nr. 3 b aa oder Nr. 3 b bb anwendet,
um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;

e) in einem Raum eines Gebaudes ein Behaltnis mittels
richtiger Schlissel 6ffnet, die er — auch aufRerhalb des
Versicherungsortes — durch Einbruchdiebstahl oder Be-
raubung an sich gebracht hat und daraus Sachen weg-
nimmt.

Werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Ein-
bruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusatzlichen
Voraussetzungen nach § B15 Nr. 5 versichert sind, so
gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die
richtigen Schlissel des Behéltnisses erlangt hat durch

aa) Einbruchdiebstahl nach Nr. 1 b aus einem Behdltnis,
das mindestens die gleiche Sicherheit wie die Be-
héltnisse bietet, in denen die Sachen versichert
sind;

bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behéltnisse, in denen
die Sachen versichert sind, zwei Schldsser besitzen
und alle zugehorigen Schlissel (Schlussel zu ver-
schiedenen Schiléssern voneinander getrennt) au-
Rerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden;

1) Der Ersatz von Schiaden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepub-

lik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind
zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schlielen hierfiir Haftpflichtversiche-
rungen ab.
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cc) Beraubung aulRerhalb des Versicherungsortes;

bei Tlren von Behaltnissen oder Tresorraumen nach
§ B15 Nr. 5 mit einem Schlisselschloss und einem
Kombinationsschloss oder ausschlieRlich mit Kom-
binationsschldssern steht es dem Raub des Schlis-
sels gleich, wenn der Tater gegeniiber dem Versi-
cherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer
eines der Mittel nach Nr. 3 b aa oder Nr. 3 b bb
anwendet, um sich die Offnung des Kombinations-
schlosses zu ermoglichen;

f) in einen Raum eines Gebdudes mittels richtiger Schlis-
sel eindringt, die er — auch auerhalb des Versiche-
rungsortes —

aa) durch Einbruchdiebstahl oder Beraubung oder

bb) ohne fahrlassiges Verhalten des Versicherungsneh-
mers oder des Gewahrsamsinhabers durch Diebstahl

an sich gebracht hat und daraus Sachen wegnimmt.

Versichert ist — bis zur vereinbarten Entschadigungsgrenze —
auch die Wegnahme des Schaufensterinhaltes, wenn der
Tater zu diesem Zweck das Schaufenster zerstort und den
Versicherungsort nicht betritt.

Vandalismus

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Tater
auf eine der in Nr. 1 a oder Nr. 1 f bezeichneten Arten in
den Versicherungsort korperlich eindringt und versicherte
Sachen vorsatzlich zerstort oder beschadigt.

Beraubung innerhalb eines Gebdudes oder Grund-
stlickes

a) Beraubung innerhalb eines Gebaudes oder Grundstu-
ckes umfasst den Verlust von

aa) versicherten Sachen (siehe § B1 Nr. 1 bis Nr. 5) und

bb) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mit-
versicherung vereinbart ist,

innerhalb des Versicherungsortes (siehe § B15 Nr. 2 ¢).

Die Entschadigung ist auf den hierflir vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschadigungsgrenze).

b) Beraubung liegt vor, wenn

aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner
Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um des-
sen Widerstand gegen die Wegnahme versicher-
ter Sachen auszuschalten; Gewalt liegt nicht vor,
wenn versicherte Sachen ohne Uberwindung eines
bewussten Widerstandes entwendet werden (ein-
facher Diebstahl/Trickdiebstahl);

bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeit-
nehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich
wegnehmen ldsst, weil eine Gewalttat mit Gefahr
fur Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb
des Versicherungsortes — bei mehreren Versiche-
rungsorten innerhalb desjenigen Versicherungs-
ortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen
wird - verlibt werden soll;

cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Ar-
beitnehmer versicherte Sachen weggenommen
werden, weil unmittelbar vor der Wegnahme sein
korperlicher Zustand infolge eines Unfalles oder in-
folge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache
beeintrachtigt und dadurch seine Widerstandskraft
ausgeschaltet wird.

Einem Arbeitnehmer stehen Personen gleich, denen
der Versicherungsnehmer die Obhut Gber die versi-
cherten Sachen voriibergehend tiberlassen hat oder
die er mit der Bewachung der als Versicherungsort
vereinbarten Raume beauftragt hat.

Beraubung auf Transportwegen

a) Beraubung auf Transportwegen umfasst den Verlust
von

aa) versicherten Sachen (siehe § B1 Nr. 1 bis Nr. 5) und
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b)

o

d)

e)

bb) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mit-
versicherung vereinbart ist,

durch Personen, die nicht mit dem Transport beauftragt
sind.

Der Transportweg beginnt mit der Ubernahme der ver-
sicherten Sachen fiir einen unmittelbar anschlieBenden
Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der
Ubergabe.

Die Entschadigung ist auf den hierfiir vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschadigungsgrenze).

Fur Beraubung auf Transportwegen gilt abweichend
von Nr. 3 b:

aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Per-
sonen gleich, die in seinem Auftrag den Transport
durchfiihren. Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Transportauftrag durch ein Unternehmen durchge-
fihrt wird, das sich gewerbsmafRig mit Transporten
befasst.

bb) Die den Transport durchfiihrenden Personen, ge-
gebenenfalls auch der Versicherungsnehmer selbst,
miissen fiir diese Tatigkeit geeignet sein. Im Ubri-
gen gelten c und d.

cc) In den Féllen von Nr. 3 b bb liegt Beraubung nur
vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und
Stelle veriibt werden soll.

Im Rahmen der fiir Beraubung auf Transportwegen
vereinbarten Entschadigungsgrenze leistet der Versi-
cherer — soweit nicht etwas anderes vereinbart ist — fir
Schaden

aa) Uber 25.000 EUR nur, wenn der Transport durch
mindestens zwei Personen durchgefiihrt wurde;

bb) Gber 50.000 EUR nur, wenn der Transport durch
mindestens zwei Personen und mit Kraftfahrzeug
durchgefiihrt wurde;

cc) Uber 125.000 EUR nur, wenn der Transport durch
mindestens drei Personen und mit Kraftfahrzeug
durchgefiihrt wurde;

dd) Gber 250.000 EUR nur, wenn der Transport durch
mindestens drei Personen mit Kraftfahrzeug und
aulRerdem unter polizeilichem Schutz oder unter
besonderen, mit dem Versicherer vorher fiir den
Einzelfall oder fir mehrere Falle in Textform ver-
einbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgefiihrt
wurde.

Soweit Transport durch mehrere Personen vorausge-
setzt wird, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser
Personen an den versicherten Sachen bestehen. Ge-
wahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei
den Sachen befinden.

Soweit Transport mit Kraftfahrzeugen vorausgesetzt
wird, zahlt der Fahrer nicht als den Transport durch-
fuhrende Person. Jedoch miissen in seiner Person die
Voraussetzungen nach Nr. 4 b bb vorliegen.

Gewahrsam an Sachen in Kraftfahrzeugen haben nur
die Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem
Kraftfahrzeug befinden.

In Erweiterung zu Beraubung auf Transportwegen
(siehe a) leistet der Versicherer Entschdadigung, wenn
der Versicherungsnehmer bei der Durchfiihrung des
Transportes nicht personlich mitwirkt, auch fiir Scha-
den, die ohne Verschulden einer der den Transport aus-
fiihrenden Personen entstehen

aa) durch Erpressung (siehe § 253 StGB), begangen an
diesen Personen;

bb)durch Betrug (siehe § 263 StGB), begangen an
diesen Personen;

cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittel-
barer korperlicher Obhut dieser Personen befin-
den;
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dd)dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der
Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu be-
treuen.

Die Entschadigung ist auf den hierfiir vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschadigungsgrenze).

Sachen in Schaukéasten oder Vitrinen

Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukasten
oder Vitrinen auflerhalb eines Gebdudes auf dem Grund-
stiick, auf dem der Versicherungsort liegt, oder in dessen
unmittelbarer Umgebung aufbricht oder mittels falscher
Schlissel oder anderer Werkzeuge o6ffnet.

Die Entschdadigung ist auf den hierfiir vereinbarten Betrag
begrenzt (Entschadigungsgrenze).

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden durch

a) Beraubung auf Transportwegen, wenn und solange
mehr als ein Transport gleichzeitig unterwegs ist;

b) Leitungswasser (siehe § B7), auch wenn diese Schaden
infolge eines Einbruchdiebstahls, einer Beraubung oder
durch Vandalismus entstehen; fiir Schaden nach Nr. 4 e
dd gilt dieser Ausschluss nicht.

Leitungswasser
Nasseschaden

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausge-
treten ist aus

a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder
den damit verbundenen Schldauchen;

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder aus deren wasserfiih-
renden Teilen;

¢) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie
aus Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen;

d) stationar installierten Wasserloschanlagen (siehe Nr. 3);
e) Aquarien oder Wasserbetten.

Wasserdampf und warmetragende Fliissigkeiten (z. B. Sole,
Ole, Kihlmittel, Kéltemittel) sind dem Leitungswasser
gleichgestellt.

Bruchschaden

Innerhalb von Gebauden, in denen sich die als Versiche-
rungsort vereinbarten Raume befinden, sind versichert

a) frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Rohren,
soweit der Versicherungsnehmer als Mieter oder Pach-
ter diese auf seine Kosten eingefligt oder ibernommen
hat und dafiir die Gefahr tragt,

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen),

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-,
Waérmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

cc) von stationdr installierten Wasserloschanlagen
(siehe Nr. 3),

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln,
Boilern, Warmetauschern oder ahnlichen Installationen
sind;

b) frostbedingte Bruchschdden an nachfolgend genann-
ten Einrichtungen oder Installationen, soweit der Versi-
cherungsnehmer als Mieter oder Pachter diese auf seine
Kosten eingefligt oder Gbernommen hat und dafir die
Gefahr tragt:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spilklosetts,
Wasser- und Absperrhahne, Ventile, Geruchsver-
schllsse, Wassermesser;

bb) Heizkorper, Heizkessel, Boilerodervergleichbare Teile
von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Kli-
ma-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen;

§ B8
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cc) stationar installierte Wasserléschanlagen (siehe Nr. 3).

Als innerhalb eines Gebaudes gilt nicht der Bereich zwi-
schen Fundamenten unterhalb des Gebaudes.

Die Entschadigung ist auf den hierfiir vereinbarten Betrag
begrenzt (Entschadigungsgrenze).

Wasserloschanlagen

Zu Wasserloschanlagen gehdren Sprinkler-, Berieselungs-
anlagen, Wasserbehalter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarm-
anlagen, Pumpenanlagen, sonstige Armaturen und Zulei-
tungsrohre, die ausschlieBlich dem Betrieb der auf Wasser
basierenden Loschanlage dienen.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden

a) durch Plansch- oder Reinigungswasser;

b) durch Grundwasser, stehendes oder flieRendes Ge-
wasser, Uberschwemmung, Hochwasser oder Witte-
rungsniederschldage oder einen durch diese Ursachen
hervorgerufenen Riickstau, es sei denn, es handelt sich
um Leitungswasserschaden durch einen hierdurch ver-
ursachten Rohrbruch;

c) durch Austritt von Wasser aus Wasserldschanlagen
wegen eines Feuers, durch Umbauten oder Repara-
turarbeiten an Gebauden, in denen sich versicherte
Sachen befinden oder durch Druckproben oder Repa-
raturarbeiten an Wasserloschanlagen;

d) durch Schwamm;

e) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-
wasser (siehe Nr. 1) den Erdfall oder den Erdrutsch ver-
ursacht hat;

f) an versicherten Sachen, soweit Gebdude, in denen
sich die Sachen befinden, nicht bezugsfertig oder we-
gen Umbauarbeiten fir ihren Zweck nicht benutzbar
sind;

g) durch Sturm oder Hagel (siehe § B8).

Die Ausschliisse nach a bis d gelten nicht fir Bruchschaden
an Rohren nach Nr. 2.

Sturm/Hagel
Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von min-
destens Windstarke 8 (Windgeschwindigkeit mindestens
63 km/Stunde).

Ist diese Windstarke flir den Versicherungsort nicht feststell-
bar, so wird ein versichertes Sturmereignis unterstellt, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsortes Schaden an Gebauden in einwandfreiem
Zustand oder an ebenso widerstandsfahigen anderen
Sachen angerichtet hat oder

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des
Gebaudes, in dem sich die versicherten Sachen (siehe
§ B1) befunden haben, nur durch Sturm entstanden
sein kann.

Hagel

Hagel ist ein Witterungsniederschlag in Form von schalen-

formig aufgebauten Eiskristallen.

Versicherte Schaden

Versichert sind Schaden, die entstehen

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder
Hagels auf versicherte Sachen;

b) dadurch, dass der Sturm oder Hagel Gebaudeteile, Bau-
me oder andere Gegenstande auf versicherte Sachen
wirft;

c) als Folge eines Sturm- oder Hagelschadens nach a oder
b an versicherten Sachen oder an Gebauden, in denen
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sich versicherte Sachen befinden oder an mit diesen
baulich verbundenen Gebauden.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden

a) durch Lawinen oder Schneedruck;

b) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder
Schmutz durch nicht ordnungsgemal geschlossene
Fenster, AuBentiiren oder andere Offnungen, es sei
denn, dass diese Offnungen durch Sturm oder Ha-
gel entstanden sind und einen Gebédudeschaden dar-
stellen;

c) an versicherten Sachen, soweit Gebaude, in denen sich
die Sachen befinden, nicht bezugsfertig oder wegen
Umbauarbeiten fiir ihnren Zweck nicht benutzbar sind.

Weitere Elementargefahren
Uberschwemmung

a) Uberschwemmung ist eine Uberflutung des Grund und
Bodens des Grundsttickes, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie-
Renden) Gewassern,

bb) Witterungsniederschlédge.

b) Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht auf Schaden durch Grund-
wasser.

Rickstau

Riickstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von
oberirdischen (stehenden oder flieRenden) Gewassern
oder durch Witterungsniederschlage bestimmungswid-
rig aus dem Rohrsystem des Gebaudes, in dem sich die
versicherten Sachen befinden oder dessen zugehorigen
Einrichtungen, austritt.

Erdbeben

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschiitterung des
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgange im
Erdinnern ausgelost wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass

aa) die naturbedingte Erschitterung des Erdbodens in
der Umgebung des Versicherungsortes Schaden an
Gebauden in einwandfreiem Zustand oder an eben-
so widerstandsfahigen anderen Sachen angerichtet
hat oder

bb)der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben
entstanden sein kann.

Erdfall

Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens tber
natirlichen Hohlraumen.

Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstiirzen
von Gesteins- oder Erdmassen.

Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von Schnee-
oder Eismassen.

Lawinen

Lawinen sind an Berghdngen niedergehende Schnee- oder
Eismassen.

Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plotzliche Druckentladung beim
AufreiBen der Erdkruste, verbunden mit Lavaerglissen,
Asche-Eruptionen oder dem Ausstromen von sonstigen
Materialien und Gasen.

10
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Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden an versicherten Sachen,
soweit Gebaude, in denen sich die Sachen befinden, nicht
bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten fir ihren Zweck
nicht benutzbar sind.

Besonderes Kiindigungsrecht

a) Versicherungsnehmer und Versicherer kdnnen unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Weiteren
Elementargefahren (sieche § B4 Nr. 1 e) jederzeit kiindi-
gen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass
seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versi-
cherungsjahres wirksam wird.

b) Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Kiindigung des Versicherers zum gleichen oder zu
einem spateren Zeitpunkt kiindigen.

c) Die Kindigung nach a oder b hat in Schriftform zu er-
folgen.

d) Bezlglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A8
Nr. T (Aligemeiner Teil).

Wartezeit

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versi-
cherungsschutz flir Weitere Elementargefahren nach Nr.
1 und Nr. 2 ab Versicherungsbeginn friithestens erst nach
Ablauf von einem Monat nach Unterzeichnung des An-
trages.

Die Wartezeit entfallt,

a) sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung fir
das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versiche-
rungsschutz besteht; in diesem Fall entfallt die War-
tezeit jedoch nicht fir den hinzukommenden Teil des
Versicherungsschutzes (z. B. erhohter Versicherungs-
schutz);

b) fir Schaden durch unmittelbare Einwirkung von Witte-
rungsniederschlagen.

§ B10 Innere Unruhen, Boswillige Beschdadigung, Streik
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und Aussperrung
Innere Unruhen

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig nicht
unerhebliche Teile des Volkes in einer die &ffentliche Ruhe
und Ordnung storenden Weise in Bewegung geraten
und unmittelbar Gewalt gegen Personen oder Sachen
veriiben.

Dazu gehdren auch unmittelbare Schaden durch Wegnah-
me bei Plinderungen in unmittelbarem Zusammenhang
mit Inneren Unruhen.

Boswillige Beschadigung

Boswillige Beschadigung ist jede vorsatzliche, unmittelbare
Zerstérung oder Beschadigung von versicherten Sachen
durch betriebsfremde Personen.

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden

a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl (siehe
§ B6) oder Leitungswasser (siehe § B7) entstehen;

¢) durch fremde im Betrieb tatige Personen;

d) durch Computer-Viren, -Trojaner, -Wiirmer oder gleich-
artige Programme mit zerstérender oder beschadi-
gender Wirkung auf Hard-, Software oder Daten oder
infolge unberechtigter Handlungen nach Eindringen in
Computersysteme;

e) durch Stérungen oder Ausfall externer Netze;

f) durch biologische oder chemische Substanzen verur-
sachte Kontaminationen;
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g) anversicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder
die Verdnderung der Daten infolge eines dem Grunde
nach versicherten Schadens (siehe Nr. 2 Satz 1) an dem
Datentrager eingetreten ist, auf dem diese Daten ge-
speichert waren.

Streik und Aussperrung

Streik ist die gemeinsam planméaRig durchgefiihrte, auf
ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer ver-
héltnismaRig grolen Zahl von Arbeitnehmern des Versiche-
rungsnehmers.

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
maBige AusschlieBung einer verhaltnismaRig grofRen Zahl
von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers.

Versichert sind Schaden durch die unmittelbaren Hand-
lungen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer
des Versicherungsnehmers im Zusammenhang mit einem
Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an
versicherten Sachen.

Offentlich-rechtliche Entschadigungsanspriiche

Ein Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund offentlich-rechtlichen Entschadi-
gungsrechts beansprucht werden kann.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Ruicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden an versicherten Sachen,

a) soweit Gebaude, in denen sich die Sachen befinden,
nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten fiir ih-
ren Zweck nicht benutzbar sind;

b) die verursacht werden durch Verfligung von Hoher
Hand.

Besonderes Kiindigungsrecht

a) Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen die Ge-
fahr Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik
und Aussperrung (siehe § B4 Nr. 1 f) jederzeit kiindi-
gen. Die Kiindigung wird eine Woche nach Zugang
wirksam.

b) Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Kiindigung des Versicherers zum gleichen oder zu
einem spateren Zeitpunkt kiindigen.

c) Die Kiindigung nach a oder b hat in Schriftform zu er-
folgen.

d) Beziiglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A8
Nr. 1 (Allgemeiner Teil).

Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen
Fahrzeuganprall

a) Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Beriihrung des
Gebaudes, in dem sich die versicherten Sachen befin-
den, durch Schienen- oder StralRenfahrzeuge, die nicht
vom Versicherungsnehmer oder seinen Arbeitnehmern
gelenkt werden.

b) Nicht versichert sind Schaden durch Verschleil3.
Rauch

a) Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn dieser plotz-
lich bestimmungswidrig aus den am Versicherungsort
befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Tro-
ckenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf ver-
sicherte Sachen einwirkt.

b) Nicht versichert sind Schaden, die durch die dauernde
Einwirkung des Rauches entstehen.

Uberschalldruckwellen

Ein Schaden durch eine Uberschalldruckwelle liegt vor,
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelost wurde, das die
Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle unmit-
telbar auf versicherte Sachen einwirkt.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden an versicherten Sachen,
die verursacht werden durch Verfligung von Hoher Hand.

& B12 Glasbruch

1

3

Gesamte Verglasung

Glasbruch ist die Zerstorung oder Beschadigung der Ver-
glasung (siehe § B1 Nr. 6) infolge Zerbrechens.

Werbeanlagen

a) Bei Leuchtrohrenanlagen (Hochspannungsanlagen)
—siehe § B1 Nr. 6 b — umfasst Glasbruch auch das Zer-
brechen der Rohren (Systeme) und alle Beschdadigungen
oder Zerstérungen an den Ubrigen Teilen der Anlagen,
soweit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch den
Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind.

b) Bei Schildern und Transparenten umfasst Glasbruch
auch das Zerbrechen der Glas- und Kunststoffteile.

Dazu gehdren auch Schaden an Leuchtkérpern oder
nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z. B.
Metallkonstruktionen, Bemalung, Beschriftung, Kabel),
wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch
Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und ent-
weder beide Schaden auf derselben Ursache beruhen
oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen
Schaden verursacht hat.

Nicht versicherte Schaden und Kosten

a) Die Versicherung erstreckt sich ohne Ricksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf

aa) Beschadigungen von Oberflaichen oder Kanten
(z. B. Schrammen, Muschelausbriiche);

bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehr-
scheiben-Isolierverglasungen.

b) Die Versicherung von Werbeanlagen nach § B1 Nr. 6 b
erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf

aa) Schaden, die durch Konstruktions-, Guss- oder Ma-
terialfehler entstanden sind, soweit der Lieferant
hierflir zu haften hat;

bb) Kosten, die durch Farbangleichungen unbeschadig-
ter Systeme oder fiir sonstige Anderungen oder Ver-
besserungen sowie flir Uberholungen entstehen;

cc) Reparaturen (auch vorldaufige) durch einen Nicht-
fachmann anlésslich eines ersatzpflichtigen Scha-
dens an den Ubrigen Teilen der Anlage sowie Fol-
geschaden hierdurch.

§ B13 Ergidnzende Gefahren fiir Schiden an Technischer
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Betriebseinrichtung
Begriff

Erganzende Gefahren fiir Schaden an Technischer Betriebs-
einrichtung sind

a) die Zerstérung oder die Beschadigung der Technischen
Betriebseinrichtung (siehe § B1 Nr. 1 b bb) durch un-
vorhergesehene Ereignisse. Ereignisse sind unvorher-
gesehen, sofern der Versicherungsnehmer oder sein
Reprédsentant diese weder rechtzeitig vorhersehen
konnte noch mit dem fiir die im Betrieb ausgelbte
Tatigkeit erforderlichen Fachwissen hatte vorhersehen
konnen, wobei nur grobe Fahrlassigkeit schadet (siehe
§ A13 Nr. 1 b (Allgemeiner Teil)).

Dazu gehoren insbesondere unvorhergesehene Scha-
den durch

aa) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz Dritter;
bb) Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler;
cc) Uberspannung, Kurzschluss, Induktion, Uberstrom;

dd) Schwelen, Glimmen, Sengen, Gliihen;



ee) Wasser, Feuchtigkeit;

ff) hohere Gewalt;

gg) Frost, Eisgang;

hh) Wassermangel in Dampferzeugern;

if) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-
tungen;

ji) Zerreien infolge Fliehkraft;
kk) Uberdruck, Unterdruck;

b) das Abhandenkommen dieser Sachen durch Diebstahl.
Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begriin-
dung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswid-
riger Zueignung.

Erweiterte Deckung fiir Schdaden an Software

a) Softwaredeckung ist nur versichert, sofern dies beson-
ders vereinbart ist.

b) Softwaredeckung ist die Versicherung von Daten, Pro-
grammen sowie auswechselbaren Datentrégern, auf
denen die versicherten Daten und Programme gespei-
chert sind gegen eine nachteilige Veranderung oder ein
Verlust der versicherten Daten oder Programme durch

aa) Storung oder Ausfall der Hardware der Datenver-
arbeitungsanlage, der Hardware der Datenfern-
Ubertragungseinrichtungen und -leitungen, der
Stromversorgung/Stromversorgungsanlage oder
der Klimaanlage;

bb) Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Daten-
tragern, falsche Befehlseingabe);

cc) vorsatzliche Programm- oder Datenanderungen
durch Dritte in schadigender Absicht mit Ausnahme
von Nr. 3 jund Nr. 3 k;

dd)Uber- oder Unterspannung (einschl. Blitzein-
wirkung);

ee) elektrostatische Aufladung, elektromagnetische
Storung;

ff) hohere Gewalt;

gg) einen versicherten Schaden nach Nr. 1 an Daten-
tragern, auf welchen die Daten gespeichert waren
oder an Datenverarbeitungsanlagen, durch welche
die Daten verarbeitet wurden.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf

a) Schéaden, die nach § B4 Nr. 1 a bis h (Feuer, Einbruch-
diebstahl, Vandalismus, Beraubung, Leitungswasser,
Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Un-
ruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und Aussper-
rung, Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen,
Glasbruch) versicherbar sind;

b) Schaden durch
aa) betriebsbedingte normale Abnutzung;
bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;
cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

dd) GberméRigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm
oder sonstigen Ablagerungen.

Die Ausschlisse (siehe aa bis dd) gelten nicht fir andere
Teile an versicherten Sachen, die infolge eines solchen
Schadens beschddigt werden und nicht auch ihrerseits
aus denselben Griinden bereits erneuerungsbediirftig
waren.

Die Ausschliisse nach bb bis dd gelten ferner nicht in
den Fallen von Schaden nach Nr. 1 a aa, bb, hh und ii;

c) Schaden durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbe-
dirftigkeit dem Versicherungsnehmer bekannt sein
musste; der Versicherer leistet jedoch Entschadigung,
wennder SchadennichtdurchdieReparaturbediirftigkeit
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d)

e)

9)

h)

k)

verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des
Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens
behelfsmalig repariert war;

Schaden, soweit fiir sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller
oder Handler), Werkunternehmer oder aus Reparatur-
auftrag einzutreten hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der
Versicherer zunachst Entschadigung. Ergibt sich nach
Zahlung der Entschdadigung, dass ein Dritter fiir den
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies,
so behalt der Versicherungsnehmer zunachst die bereits
gezahlte Entschadigung. Der Versicherungsnehmer hat
seinen Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen
des Versicherers auBergerichtlich und erforderlichen-
falls gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschadigung ist zuriickzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer
Schadenersatz leistet;

Schéaden an elektronischen Bauelementen (Bauteile) der
versicherten Sachen, es sei denn, dass eine versicherte
Ursache nachweislich von aufRen auf eine Austauschein-
heit (im Reparaturfall iblicherweise auszutauschende
Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt ein-
gewirkt hat.

Fir Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten wird
jedoch Entschadigung geleistet;

Schaden an Daten, es sei denn, dass Softwareschutz
nach Nr. 2 vereinbart ist.

Systemprogrammdaten aus Betriebssystemen und
damit gleichzusetzende Daten sind jedoch versichert,
sofern ein Schaden nach Nr. 1 an dem Datentrager ein-
getreten ist, auf dem diese Daten gespeichert sind;

Schdden an Transportbandern, Raupen, Kabeln, Stein-
und Betonkiibeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Biirs-
ten, Kardenbeldgen und Bereifungen, es sei denn, dass
die Schaden infolge eines dem Grunde nach versicher-
ten Schadens an anderen Teilen der versicherten Sache
entstanden sind;

Schaden durch Abhandenkommen; Nr. 1 b bleibt un-
berihrt;

Schaden durch Mangel, die bei Abschluss der Versiche-
rung bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer bekannt sein mussten;

Schaden durch Computer-Viren, -Trojaner, -Wirmer
oder gleichartige Programme mit zerstérender oder
beschadigender Wirkung auf Hard-, Software oder
Daten oder infolge unberechtigter Handlungen nach
Eindringen in Computersysteme;

Schédden durch biologische oder chemische Substanzen
verursachte Kontaminationen;

Schédden bei Transporten, die dazu dienen, Technische
Betriebseinrichtung auferhalb des Versicherungsortes
zu befordern;

m) Schaden an nach Nr. 2 versicherten Daten,

aa) fur Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer die Verwendung von Daten oder
Programmen zuldsst oder solche selbst verwendet,
die nicht versichert (§ B1 Nr. 7 j) sind;

bb)flir Kosten, die zusatzlich entstehen, weil die ver-
sicherten Daten oder Programme durch Kopier-
schutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vor-
kehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Verschlisse-
lungsmaBnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten fiir
neuerlichen Lizenzerwerb);

cc) fir die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten;

dd) fiir Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

ee) fir andere als in Nr. 1 und Nr. 2 genannte Sach-
oder Vermogensschaden.



§ B14 Transportgefahren

1

Begriff

Transportgefahren sind die Zerstérung, Beschadigung oder
das Abhandenkommen von versicherten Sachen durch
Gefahren nach Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 3 wahrend eines
Transportes. Voraussetzung ist, dass

a) der Transport ausschlieBlich den eigenen Geschafts-
zwecken des Versicherungsnehmers dient und

b) der Transport mit eigenen Kraftfahrzeugen des Versi-
cherungsnehmers einschliellich Anhanger und Auflie-
ger (Transportmittel) oder mit von ihm geleasten oder
gemieteten erfolgt und

c) der Transport mindestens teilweise auf offentlichen
StraRen oder Wegen erfolgt und

d) die Transportmittel ausschlieRlich vom Versicherungs-
nehmer oder seinen Arbeitnehmern bedient werden.

Gefahren
a) Unfall des Transportmittels

Unfall ist ein mit mechanischer Gewalt plotzlich von
auBen her auf das Transportmittel einwirkendes Er-
eignis; Brems-, Betriebs- und reine Bruchschaden sind
keine Unfallschaden.

Als Unfall eines Transportmittels gilt auch, wenn dieses
von der befestigten Fahrbahn abkommt, in einem Aus-
mal, dass die Inanspruchnahme von Schlepp- bzw.
Bergungshilfen unumganglich ist.

b) Hohere Gewalt

Hohere Gewalt ist ein betriebsfremdes, von aullen
durch elementare Naturkréfte oder Handlungen dritter
Personen einwirkendes Ereignis, das nach menschlicher
Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirt-
schaftlich ertraglichen Mitteln und durch die duRerste,
nach der Sachlage verniinftigerweise zu erwartenden
Sorgfalt nicht verhitet oder unschédlich gemacht wer-
den kann und auch nicht wegen seiner Haufigkeit vom
Versicherungsnehmer in Kauf zu nehmen ist.

c) Diebstahl des ganzen Transportmittels;
d) Diebstahl nach Aufbruch des Transportmittels;
e) Unterschlagung des gesamten Transportmittels

Unterschlagung ist die rechtswidrige Zueignung einer
Sache durch Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers,
die sich in deren Besitz oder Gewahrsam befindet.

f) Beraubung

Beraubung liegt vor, wenn mindestens eine der Voraus-
setzungen nach § B6 Nr. 3 b erfiillt ist.

Nicht versicherte Schaden

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf

a) Schaden, die nach § B4 Nr. 1 a bis i in Verbindung mit
§ B15 Nr. 3 versichert sind;

b) Schaden durch Aufruhr, Pliinderung, Streik, Aussper-
rung, Sabotage;

c) Schéden durch Beschlagnahme, Entziehung und sons-
tige Eingriffe von Hoher Hand;

d) Schéden durch VerstoRe gegen Zoll- oder sonstige be-
hérdliche Vorschriften sowie durch gerichtliche Verfi-
gung oder ihre Vollstreckung;

e) Schaden durch Fehlen oder Mangel beanspruchungs-
gerechter Verpackung sowie mangelhafte oder unsach-
gemaRe Verladeweise;

f) Schaden durch Witterungseinflisse, es sei denn, dass es
sich um Folgeschaden nach Nr. 2 handelt;

g) mittelbare Schaden aller Art (wie z. B. Verzégerungen in
der Beférderung, Nichteinhaltung einer Lieferfrist oder
durch Zins-, Kurs- oder Konjunkturverluste);

h) Schaden wahrend des Be- und Entladens, sofern die Be-
und Entladung nicht durch den Versicherungsnehmer
selbst oder auf seine Gefahr ausgefiihrt wird.

Beginn und Ende des Transportes

a) Der Transport beginnt mit dem Zeitpunkt in dem
versicherte Sachen vom Absendungsort zum Zwecke
der unverziiglichen Beférderung entfernt werden und
endet mit dem Zeitpunkt, in dem diese am Abliefe-
rungsort an die Stelle gebracht sind, die der Empfan-
ger zu ihrer Ablieferung bestimmt hat, spatestens mit
dem Ablauf des Werktages, der auf den Ablieferungs-
tag folgt.

b) Werkzeuge, Ersatzteile, Priifgerate und Installationsma-
terial, welches sich standig im Transportmittel befindet,
ist in Erweiterung von a gegen Unfall des Transport-
mittels nach Nr. 2 a und Hohere Gewalt nach Nr. 2 b
auch in der Zeit zwischen Beendigung des vorausge-
gangenen und Beginn des nachfolgenden Transportes
versichert.

Entschadigungsgrenzen

Die Entschadigung je Transport ist auf den hierfiir verein-
barten Betrag begrenzt (Entschadigungsgrenze).

§ B15 Versicherungsort

1
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Ortlicher Versicherungsumfang

a) Versicherungsschutz besteht innerhalb des Versiche-
rungsortes.

b) Diese Beschrankung gilt nicht fiir Sachen, die infolge
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt
und in zeitlichem und 6rtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang beschadigt oder zerstort werden oder
abhanden kommen.

Dies gilt nicht fiir die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe
§ B4 Nr. 1 b) und Glasbruch (siehe § B4 Nr. 1 h).

c) In der Einbruchdiebstahlversicherung mussen alle Vor-
aussetzungen eines Einbruchdiebstahls (siehe § B6
Nr. 1), eines Vandalismus (sieche § B6 Nr. 2) oder einer
Beraubung (siehe § B6 Nr. 3) innerhalb des Versiche-
rungsortes — bei mehreren Versicherungsorten innerhalb
desselben Versicherungsortes — verwirklicht worden sein.
Bei Beraubung auf Transportwegen (siehe § B6 Nr. 4) ist
der Ort mallgebend, an dem die transportierten Sachen
sich bei Beginn der Tat befunden haben.

Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Her-
ausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Taters
herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen
erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem
auch die Drohung ausgesprochen worden ist.

Bezeichnung des Versicherungsortes

a) Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag
bezeichneten Gebaude oder Raume von Gebauden so-
wie Schaukdsten und Vitrinen innerhalb des Grundstu-
ckes, auf dem der Versicherungsort liegt, und in dessen
unmittelbarer Umgebung.

b) Gebrauchsgegenstdnde von Betriebsangehérigen sind
in deren Wohnraumen nicht versichert.

c) Versicherungsort fiir Schaden durch Beraubung inner-
halb eines Gebaudes oder Grundsttickes (siehe § B6 Nr.
3) ist Uber die in dem Versicherungsvertrag als Versi-
cherungsort bezeichneten Raume hinaus das gesamte
Grundstiick, auf dem der Versicherungsort liegt, soweit
es allseitig umfriedet ist.

d) Versicherungsort fiir Schaden durch Beraubung auf
Transportwegen (siehe § B6 Nr. 4) ist, soweit nicht etwas
anderes vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland.

e) Soweit dies vereinbart ist, sind Sachen nach § B1 Nr. 1
bis Nr. 5 auch innerhalb des Grundsttickes auf dem der
Versicherungsort liegt versichert (Sachen im Freien auf
dem Grundsttick, auf dem der Versicherungsort liegt).



f) Versicherungsort fiir Sicherungsdaten/-trager ist auch
das Gebdude, in das diese ausgelagert sind.

Abhéangige AulRenversicherung

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz auch fir versicherte Sachen (siehe § B1 Nr. 1
bis Nr. 5), die sich voriibergehend aufRerhalb des Versiche-
rungsortes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland be-
finden. Zeitraume von mehr als drei Monaten gelten nicht
als vorlibergehend. Sachen, die auf Baustellen gelagert wer-
den, sind nicht mitversichert.

Fir die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe § B4 Nr. 1 b) so-
wie Sturm und Hagel (siehe § B4 Nr. 1 d) ist Voraussetzung,
dass sich die Sachen in Gebauden befinden.

Arzttaschen inklusive deren Inhalt, welcher der Art nach zu
den versicherten Sachen (siehe § B1) gehdren, sind auch
in Kraftfahrzeugen versichert, wenn diese nicht in einem
Gebaude (z. B. Garage) abgestellt sind. Sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist, ist die Entschadigung fiir Diebstahl
von Arzttaschen inklusive deren Inhalt aus Kraftfahrzeugen
auf 2.500 EUR begrenzt.

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schaden durch Weitere Elemen-
targefahren nach § B4 Nr. 1 e in Verbindung mit § B9.

Transportgefahren

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist abweichend
von Nr. 2 und Nr. 3, Versicherungsort fiir die Transportge-
fahren (siehe § B14) die Bundesrepublik Deutschland.

Wertsachen

Nur in verschlossenen Behaltnissen, die erhohte Sicherheit
auch gegen Wegnahme des Behdltnisses gewahren, oder in
Tresorraumen sind versichert:

a) Bargeld; Urkunden, z. B. Sparblicher und sonstige
Wertpapiere;

b) Briefmarken; Miinzen und Medaillen; unbearbeitete
Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, ausgenom-
men Sachen, die dem Raumschmuck dienen; Schmuck-
sachen, Perlen und Edelsteine und auf Geldkarten gela-
dene Betrdge (z. B. Telefonkarten);

c) Sachen, fir die dies besonders vereinbart ist.

Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Han-
delsbetrieben nicht fiir deren betriebstypische Waren und
Vorrate.

Registrierkassen

Registrierkassen sowie elektrische und elektronische Kas-
sen, Rickgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf
(einschlieBlich Geldwechsler) gelten nicht als Behaltnis im
Sinne von Nr. 5.

Jedoch istim Rahmen einer fiir Bargeld in Behdltnissen nach
Nr. 5 vereinbarten Versicherungssumme Bargeld auch in
Registrierkassen sowie elektrischen und elektronischen Kas-
sen versichert, solange diese geoffnet sind.

Die Entschadigung ist auf den fiir Bargeld aufRerhalb von
Behaltnissen vereinbarten Betrag begrenzt (Entschadigungs-
grenze).

Bargeld ohne Verschluss

Soweit dies vereinbart ist, ist Bargeld wahrend der Ge-
schiftszeit oder wahrend vereinbarter sonstiger Zeitraume
bis zu einer vereinbarten Entschadigungsgrenze auch ohne
Verschluss nach Nr. 5 versichert. Dies gilt nicht fir die Ge-
fahr Einbruchdiebstahl.

§ B16 Besondere Gefahrerhbhungen und Obliegenheiten

zur Gefahrverhiitung oder Gefahrverminderung
(Sicherheitsvorschriften)

Besondere Gefahrerhhungen

Eine Gefahrerhohung (siehe § A3 (Allgemeiner Teil)) liegt
fir die Gefahr Einbruchdiebstahl insbesondere vor, wenn

a) an dem Gebaude, in dem der Versicherungsort liegt,
oder an einem angrenzenden Gebdude Bauarbeiten
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durchgefiihrt, Geruste errichtet oder Seil- oder andere
Aufziige angebracht werden;

b) Raumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den
Versicherungsort angrenzen, dauernd oder voriiberge-
hend nicht mehr benutzt werden.

Obliegenheiten zur Gefahrverhiitung oder Gefahrvermin-
derung (Sicherheitsvorschriften)

Der Versicherungsnehmer hat

a) alle gesetzlichen, behordlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu
beachten.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die
zustandige Behorde in Textform zugestimmt hat, be-
eintrachtigen die Entschadigungspflicht nicht;

b) Uber Wertpapiere und sonstige Urkunden, Giber Samm-
lungen und Uber sonstige Sachen, fiir die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu fiilhren und diese so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen
zerstort oder beschddigt werden oder abhanden kom-
men kénnen.

Absatz 1 gilt nicht fir Wertpapiere und sonstige Ur-
kunden sowie fiir Sammlungen, wenn der Wert dieser
Sachen insgesamt 2.500 EUR nicht tibersteigt; Absatz 1
gilt ferner nicht fir Briefmarken.

Absatz 1 und Absatz 2 gelten nicht fir Banken und
Sparkassen;

c) sofern Daten versichert sind,

aa) diese mindestens einmal wochentlich — sofern nicht
in der Branche des Versicherungsnehmers kurzere
Speicherfristen Ublich sind - zu duplizieren und
dabei auch die vorhergehende Sicherung aufzu-
bewahren. Der Versicherungsnehmer hat sicherzu-
stellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem
Sicherungsdatentrager so beschaffen sind, dass de-
ren Riicksicherung technisch moglich ist;

bb) Duplikate von Daten und Programmen so getrennt
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vor-
aussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen
zerstort oder beschadigt werden oder abhanden
kommen kénnen;

d) die versicherten Rdume geniligend hdufig zu kontrol-
lieren;

e) wahrend einer voriibergehenden Betriebsstilllegung
(z. B. Betriebsferien) eine gentigend héufige Kontrolle
des Betriebes sicherzustellen;

f) firdie Gefahr Feuer bestehende Brandwande und feuer-
bestandige Decken nicht in ihrem Feuerwiderstand,
z. B. durch teilweises Abtragen, Einbau brennbarer
Teile oder Durchbriiche, zu verdndern. Offnungen in
Brandwanden sind entsprechend der Landesbauord-
nung mit selbstschlieRenden, feuerbestandigen Tiiren
zu schiitzen. Das Offenhalten von Feuerschutztiiren
z. B. durch Holzkeile oder Festbinden ist nicht er-
laubt;

g) fir die Gefahr Einbruchdiebstahl

aa) solange die Arbeit — von Nebenarbeiten abge-
sehen — in dem Betrieb ruht, die Tiren und alle
sonstigen Offnungen des Versicherungsortes stets
ordnungsgemal verschlossen zu halten und alle
bei Antragstellung vorhandenen und alle zusétz-
lich vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfahig
zu erhalten und zu betatigen.

Ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherungs-
ortes, so gelten diese Vorschriften nur fiir Offnungen
und Sicherungen der davon betroffenen Raume;

bb)vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht
erreichbaren Offnungen zu betétigen, wenn die Er-
reichbarkeit durch Geriste, Seil- oder andere Auf-
zlige ermdglicht wird;



h)

k)

cc) nach Verlust eines Schlissels fiir einen Zugang
zum Versicherungsort oder fir ein Behéltnis das
Schloss unverziiglich durch ein gleichwertiges zu
ersetzen;

dd) Registrierkassen nach Geschaftsschluss zu entleeren
und offen zu lassen;

ee) Geldbehalter nach Geschiftsschluss aus Riickgeld-
geber zu entnehmen;

fur die Gefahr Leitungswasser

aa) alle wasserflihrenden Anlagen stets in ordnungsge-
maRem Zustand zu erhalten; Stérungen, Mangel
oder Schdaden an diesen Anlagen unverziiglich
beseitigen zu lassen und notwendige Neubeschaf-
fungen oder Anderungen dieser Anlagen oder
MaRnahmen gegen Frost unverziiglich durchzu-
flhren;

bb)wahrend der kalten Jahreszeit alle Gebaude und Ge-
baudeteile zu beheizen und dies gentigend haufig
zu kontrollieren, oder dort alle wasserfiihrenden An-
lagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten;

cc) nicht benutzte Gebaude oder Gebaudeteile genu-
gend haufig zu kontrollieren oder dort alle wasser-
fihrenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren,
zu entleeren und entleert zu halten;

dd)in Raumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen
mindestens zwolf cm oder mindestens eine verein-
barte andere Hohe liber dem FulRboden zu lagern;

fur die Gefahren Sturm und Hagel die Gebaude, in
denen sich die gegen Sturm und Hagel versicherten
Sachen befinden, insbesondere die Dacher, sowie — so-
weit deren Versicherung vereinbart ist — an der Aullen-
seite des Gebaudes angebrachte Sachen stets in ord-
nungsgemaflem Zustand zu halten;

fur die Weiteren Elementargefahren alle notwendigen
und zumutbaren Vorkehrungen gegen Elementarscha-
den zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung von
Uberschwemmungsschdden wasserflihnrende Anlagen
auf dem Grundstlick, auf dem der Versicherungsort
liegt, freizuhalten und Riickstausicherungen gemal
der jeweils geltenden Landesbauordnung bzw. den
einzelnen Verordnungen der Kommunen (z. B. Entwas-
serungssatzung) stets funktionsbereit zu halten sowie in
Raumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindes-
tens zwolf cm oder mindestens eine vereinbarte andere
Hohe Uber dem FuRboden zu lagern;

fur Ergénzende Gefahren fiir Schaden an Technischer
Betriebseinrichtung sowie fiir Erweiterte Deckung fiir
Schéden an Software

aa) durch Diebstahl aus Kraftfahrzeugen Fenster sowie
das Dach zu schlieBen und Tiren zu verschlielRen;

bb) seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die Da-
tenverarbeitungsanlage ausschlieBlich betrieblich
zu nutzen und nur Daten und Programme zu ver-
wenden, zu deren Nutzung der Versicherungsneh-
mer berechtigt ist;

cc) die Vorschriften/Hinweise des Herstellers zur War-
tung und Pflege der Datenverarbeitungsanlage und
der Datentrdger zu beachten und Ubliche, stdndig
aktualisierte SchutzmaRnahmen gegen die bestim-
mungswidrige Veranderung und Léschung gespei-
cherter Daten vorzunehmen (z. B. durch Firewalls,
Zugriffsschutzprogramme);

fur die Transportgefahren dafiir Sorge zu tragen, dass

aa) der Fahrer des Transportmittels im Besitz einer hier-
fur gliltigen Fahrerlaubnis ist;

bb) nur Transportmittel verwendet werden, die fir die
Aufnahme und Beférderung der Giiter geeignet
sind, sich in einem den gesetzlichen Vorschriften
entsprechenden Zustand befinden und polizeilich
zugelassen sind;

cc) die zugelassene Ladefahigkeit nicht tberschritten
wird;

dd) das Transportmittel wahrend dem Zeitraum der Un-
terbrechung der Fahrt (Abstellen) in der Zeit von
22.00 bis 6.00 Uhr verschlossen ist und sich in einer
verschlossenen Einzelgarage, einer bewachten
oder abgeschlossenen Sammelgarage, auf einem
bewachten Parkplatz oder in Ermangelung solcher
Gelegenheiten auf einem umfriedeten Hof eines be-
wohnten Grundstlickes oder einer Fabrik befindet
oder dauernd beaufsichtigt wird;

ee) das Transportmittels unter Anwendung samtlicher
vorhandener Sicherungseinrichtungen ordnungs-
gemal gesichert ist;

ff) das Transportmittel allseits verschlossen ist. Bei
mit Planen versehenen Transportmitteln muss die
geschlossene Plane durch Ketten mit Schloss oder
durch eine andere, mindestens gleich sichere Art
am Transportmittel befestigt sein;

gg) Sachen ordnungsgemal beanspruchungsgerecht
zu verpacken, sachgemaR zu verladen und zu si-
chern;

m) fir die Gefahr Glasbruch dafiir zu sorgen, dass die ver-

n)

sicherten Sachen fachmannisch nach den anerkannten
Regeln der Technik erstellt und eingebaut sind;

fuir die Versicherung von Arzttaschen inklusive Inhalt in
Kraftfahrzeugen, Fenster sowie das Dach zu schlieRen
und Tiiren zu verschlieRen.

Rechtsfolgen der Verletzung

a)

b)

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob
fahrlassig eine Obliegenheit nach Nr. 2, so kann der
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos
kiindigen.

Das Kiindigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er
die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig
verletzt hat.

Wird eine Obliegenheit nach Nr. 2 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsatzlich verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

Auler im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

§ B17 Versicherungswert

1
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Betriebseinrichtung

Versicherungswert der Betriebseinrichtung (siehe § B1 Nr. 1
b aa, bb und Nr. 5) sowie der Gebrauchsgegenstande der
Betriebsangehorigen (siehe § B1 Nr. 4) ist

a)

b)

der Neuwert; Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden
ist, um Sachen gleicher Art und Giite in neuwertigem
Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
mafgebend ist der niedrigere Betrag;

der Zeitwert; falls er weniger

als 40 Prozent des Neuwertes betragt oder falls Versi-
cherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad und das Alter bestimmten
Zustand;



c) der gemeine Wert soweit die Sache fiir ihren Zweck
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers
nicht mehr zu verwenden ist;

gemeiner Wert ist der fir den Versicherungsnehmer
erzielbare Verkaufspreis flir die Sache oder fiir das Alt-
material.

Soweit Versicherungsschutz fiir auRen an das Gebaude an-
gebrachte Sachen oder fiir Sachen auf dem Grundstiick, auf
dem der Versicherungsort liegt, auBerhalb von Gebauden
vereinbart ist, erfolgt die Berechnung des Versicherungs-
werts nach Nr. 1 a bis c.

Waren und Vorrate

Versicherungswert von Waren und Vorréten (siehe § B1
Nr. 1 b cc) ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen
gleicher Art und Giite wiederzubeschaffen oder sie neu her-
zustellen; malRgebend ist der niedrigere Betrag.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren
Verkaufspreis, bei nicht fertiggestellten eigenen Erzeug-
nissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen
Erzeugnisse. Danach ist der Versicherer, auch wenn die
Versicherungssumme hoher ist als der Versicherungswert
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, nicht ver-
pflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag
des Schadens zu ersetzen.

Wertpapiere
Versicherungswert von Wertpapieren ist

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-
heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller
amtlichen Borsen der Bundesrepublik Deutschland;

b) bei Sparblichern der Betrag des Guthabens;
c) beisonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
Sonstige Sachen

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde ist Versiche-
rungswert

a) von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen und
Ausstellungsstiicken, ferner fiir typengebundene, fiir
die laufende Produktion nicht mehr bendétigte Ferti-
gungsvorrichtungen,

b) fir alle sonstigen, in Nr. 1 bis Nr. 3 nicht genannten
beweglichen Sachen

entweder der Zeitwert nach Nr. 1 b oder unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen der gemeine Wert nach Nr. 1 c.

Verglasungen

Versicherungswert von Verglasungen (siehe § B1 Nr. 6 a
bis d) sind die ortsiblichen Wiederherstellungskosten fiir
Verglasungen gleicher Art und Giite.

Ertragsausfall

Der Versicherungswert des Ertragsausfalles (siehe § B2) er-
gibt sich aus der Summe der Versicherungswerte der versi-
cherten Sachen nach § B1 Nr. 1 bis Nr. 5.

Der Versicherungswert des Ertragsausfalles erhoht sich,
soweit

a) Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorréte, die dem
versicherten Betrieb dienen, nicht durch vorliegenden
Vertrag versichert sind oder

b) Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorrate gegen
dieselbe Gefahr auch durch andere Versicherungsver-
trage versichert sind, jedoch ohne Einschluss von Er-
tragsausfallschaden,

um die Versicherungswerte der unter a und b genannten
Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorrate.

Weitere Versicherungsvertrage nach a oder b hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverziiglich anzuzeigen.

Interesse des Eigentiimers

Die Versicherung gilt fir Rechnung des Eigentiimers und
des Versicherungsnehmers.

8

a) Fur Sachen, die der Versicherungsnehmer unter Eigen-
tumsvorbehalt erworben hat sowie fiir fremdes Eigentum
und fiir Gebrauchsgegenstande der Betriebsangeho-
rigen ist fiir die Hohe des Versicherungswertes, soweit
nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Interesse des
Eigentiimers maRgebend.

b) Abweichend von aist bei Sachen, die der Versicherungs-
nehmer ohne Kaufoption geleast hat oder bei denen
die Kaufoption bei Schadeneintritt bereits abgelaufen
war, das versicherte Interesse des Leasinggebers (Eigen-
timers) und damit der Versicherungswert — abwei-
chend von Nr. 1, 2, 4 und 5 — begrenzt. MalRgebend ist
der Betrag, der sich ausgehend vom Anschaffungspreis
und unbeschadet der Regelung nach Nr. 1b und Nr. 4
nach Abzug der bis zum Schadeneintritt im Rahmen
der Leasingraten vom Versicherungsnehmer bereits
entrichteten Sachwertabschreibung ergibt.

Wird die Sachwertabschreibung nicht belegt, ist die
vereinbarte Leasingrate in Abzug zu bringen.

Ist der ermittelte Betrag hoher als die maximale Restfor-
derung des Leasinggebers gegentiber dem Leasingneh-
mer, so ist diese mafigeblich.

Versicherungswert bei Entschadigungsgrenzen

Ist die Entschadigung fiir einen Teil des versicherten Interesses (Po-
sition) auf bestimmte Betrage begrenzt, so werden bei Ermittlung
des Versicherungswertes hochstens diese Betrage fiir die betreffen-
de Position berticksichtigt.

§ B18 Summenanpassung

1
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Summendanderung nach Index

Soweit Summenanpassung vereinbart ist, erhohen oder
vermindern sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres
die Versicherungssummen fiir versicherte Sachen (siehe
§ B1) zur Anpassung an Wertanderungen der versicherten
Sachen und fir Ertragsausfall (siehe § B2) entsprechend
dem Prozentsatz, um den sich der Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr
gegeniiber dem davor liegenden Kalenderjahr verandert
hat.

Der Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma
gerundet. MaRRgebend ist der vom Statistischen Bundesamt
jeweils fur den Monat September festgestellte und verof-
fentlichte Index.

Information {iber Anderungen

Die nach Nr. 1 berechneten Versicherungssummen werden
auf volle 500 EUR aufgerundet. Die neuen Versicherungs-
summen und die gednderten Beitrdge werden dem Versi-
cherungsnehmer jeweils bekannt gegeben.

Tarifbeitrage

Die aus den Versicherungssummen nach Nr. 2 sich erge-
benden erhohten Beitrage dirfen die im Zeitpunkt der
Erh6hung geltenden Tarifbeitrdge nicht libersteigen. Die-
se Grenze gilt jedoch nur, wenn sich der neue Tarifbeitrag
auf eine unveranderte Gruppe versicherbarer Risiken be-
zieht.

Vorsorgeversicherung

Solange Anpassung der Versicherungssummen vereinbart
ist, erhdhen sich vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die
jeweiligen Versicherungssummen um einen Vorsorgebetrag
von zehn Prozent.

Unterversicherung

Die Bestimmungen Uber Unterversicherung (siehe § B19
Nr. 3) bleiben unberihrt.

Widerspruchsrecht

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung tiber
die neue Versicherungssumme kann der Versicherungs-
nehmer der Anpassung durch eine Erklarung in Textform
widersprechen. Zur Wahrung der Frist genligt die recht-
zeitige Absendung. Damit wird die Anpassung nicht wirk-
sam.



7 Aufhebungsrecht

Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden
Versicherungsjahres verlangen, dass die Bestimmungen
Uber die Summenanpassung kiinftig nicht mehr anzuwen-
den sind.

8 Uberversicherung

Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme nach
§ A14 Nr. 1 (Allgemeiner Teil) bleibt unberihrt.

§ B19 Entschidigungsberechnung, Versicherungs-
summe, Unterversicherung, Versicherung auf
Erstes Risiko

1 Entschadigungsberechnung
a) Ersetzt werden

aa) bei zerstorten oder infolge eines Versicherungsfalles
abhanden gekommenen Sachen der Versicherungs-
wert (siehe § B17) unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles;

bb) bei beschddigten Sachen die notwendigen Repara-
turkosten zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles zuziiglich einer durch den Versicherungsfall
entstandenen und durch die Reparatur nicht aus-
zugleichenden Wertminderung, héchstens jedoch
der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles; die Reparaturkosten werden
gekdrzt, soweit durch die Reparatur der Versiche-
rungswert der Sache gegeniliber dem Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhoht wird;

cc) bei nachteiliger Veranderung oder Verlust versi-
cherter Daten die maschinelle Wiedereingabe aus
Sicherungsdatentragern, die Wiederbeschaffung
und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von
Stamm- und Bewegungsdaten (einschliellich da-
fur erforderlicher Belegaufbereitung/Informations-
beschaffung) sowie bei Daten nach § B1 Nr. 5 b
die Wiederbeschaffung und Wiedereingabe.

Restwerte werden angerechnet. Behordliche Wie-
derherstellungsbeschrankungen bleiben unbertick-
sichtigt.

b) Abweichend von a ersetzt der Versicherer fiir Ergan-
zende Gefahren fiir Schdaden an Technischer Betriebs-
einrichtung

aa) maximal den Zeitwert, wenn fir die versicherten
Sachen serienmélig hergestellte Ersatzteile nicht
mehr zu beziehen sind;

bb)an Teilen nach § B13 Nr. 3 g, Akkumulatorenbat-
terien sowie Verbrennungsmotoren den Zeitwert
(siehe § B17 Nr. 1 b) oder unter den dort genann-
ten Voraussetzungen nur den gemeinen Wert (siehe
§ B17 Nr. 1¢);

cc) die Kosten fir Teile nach § B1 Nr. 7 h bb, Nr. 7 h
dd und Nr. 7 h ee jedoch unter Abzug einer Wert-
verbesserung und nur, wenn diese zur Wiederher-
stellung einer Sache beschédigt oder zerstort und
deshalb erneuert werden miissen;

dd)an Zylinderképfen, Zylinderbuchsen, einteiligen
Kolben, Kolbenbdden und Kolbenringen von Kol-
benmaschinen den Schaden nach a maximal jedoch
den Neuwert abziiglich 10 Prozent pro Jahr, hochs-
tens jedoch 50 Prozent; bei Transportbéandern den
Schaden nach a maximal jedoch den Neuwert ab-
ziiglich 10 Prozent pro Jahr, vom 6. Jahr an jedoch
nur noch 5 Prozent pro Jahr;

ee
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an Zwischenbildtragern den Schaden nach a maxi-
mal jedoch den Neuwert vermindert um die bishe-
rige Nutzung. Die bisherige Nutzung berechnet
sich aus dem Verhiltnis der tatsachlichen Nutzung
zur normalen Lebensdauer (nach Angaben des
Herstellers);
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ff) an Rohren den Schaden nach a maximal jedoch den
Neuwert gekiirzt gemaR nachstehender Entschadi-
gungsstaffel.

Bezeichnung der Rohren Verringerung der
Entschadigung
nach
Benutzungs- | monat-
dauer von: lich um:
Rontgen-/Ventilrohren 6 Monaten 5,5%
(nicht Medizintechnik)
Laserrohren 6 Monaten 55%
(nicht Medizintechnik)
Réntgen-Drehanodenréhren 12 Monaten | 3,0 %

(Medizintechnik) bei Kranken-
hdusern, Rontgenologen oder
Radiologen

Laserréhren (Medizintechnik) 12 Monaten | 3,0 %

Kathodenstrahlrohren (CRT) in | 12 Monaten | 3,0 %
Aufzeichnungseinheiten von
Foto-/Lichtsatzanlagen

Thyratronrohren 12 Monaten | 3,0 %
(Medizintechnik)

Bildaufnahmerohren 12 Monaten | 3,0 %
(nicht Medizintechnik)

Bildwiedergaberohren 18 Monaten | 2,5 %
(nicht Medizintechnik)

Hochfrequenzleistungsrohren | 18 Monaten | 2,5 %

Rontgen-Drehanodenréhren 24 Monaten | 2,0 %
(Medizintechnik)
bei Teilrontgenologen

Stehanodenréhren 24 Monaten | 2,0 %
(Medizintechnik)

Speicherréhren 24 Monaten | 2,0 %
Fotomultiplierréhren 24 Monaten | 2,0 %

Ventilrohren (Medizintechnik) | 24 Monaten | 1,5 %

Regel-/Glattungsrohren 24 Monaten | 1,5 %

Rontgenbildverstarkerrohren 24 Monaten | 1,5 %

Bildaufnahme-/Bildwiedergabe- | 24 Monaten | 1,5 %
réhren (Medizintechnik)

Lichtbeschleunigerréhren 24 Monaten | 1,5 %

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an
gerechnet, zu dem der erste Benutzer die Nutzungs-
maoglichkeit hatte.

Bei Rontgen-Drehanoden-, Regel- und Glattungs-
rohren in Computertomographen wird die Ent-
schadigung um den nach der Formel (100 x P) /
(P x X x Y) zu berechnenden Prozentsatz gekdirzt.

Es bedeuten:

P = Anzahl (einschl. Benutzung durch Vorbesit-
zer) der bis zum Eintritt des Schadens mit
der betreffenden Rohre bereits vorgenom-
menen Abtastvorgdange (Scan’s) bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monate, je nachdem
worauf die Gewdhrleistung des Herstellers
abgestellt ist.

Pg = Die vom jeweiligen Hersteller fiir die betref-
fende Rohre lblicherweise vereinbarte Ge-
wabhrleistungsdauer (Standard Gewahrleis-
tung) in Scan’s bzw. Betriebsstunden bzw.
-monaten.

X = Faktor fiir die Hohe der Ersatzleistung bzw.
der Gutschrift, die vom jeweiligen Hersteller
Ublicherweise (Standard Gewahrleistung) fiir
die betreffende Rohre vereinbart wird:

a) volle Ersatzleistung/Gutschrift wahrend
der gesamten Gewahrleistungsdauer:
Faktor 1



b) volle Ersatzleistung/Gutschrift fiir einen be-
grenzten Teil der Gewahrleistungsdauer und
anteilige Ersatzleistung/Gutschrift fir die tb-
rige Gewahrleistungsdauer: Faktor 0,75

C
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anteilige Ersatzleistung/Gutschrift ent-
sprechend erreichter bzw. nicht erreichter
Betriebsdauer/-leistung wéhrend der ge-
samten Gewahrleistungsdauer: Faktor 0,5

Y = Erstattungsfaktor
a) Rontgenrdhren: Faktor 2,0
b) Regel-/Glattungsrohren: Faktor 3,0

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an
gerechnet, zu dem der erste Benutzer die Nutzungs-
maoglichkeit hatte;

gg) bei Rohren, Plexiglas, Ober- und Unterteilscheiben
von Sonnenbanken den Schaden nach a abziiglich
einer Entschadigungskiirzung ab einer Benutzungs-
dauer von 12 Monaten um 3 Prozent je angefan-
genen Monat. Die Benutzungsdauer wird von dem
Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Benutzer
die Nutzungsmaglichkeit hatte.

c) Soweit Ertragsausfall (siehe § B2) versichert ist, ersetzt
der Versicherer den versicherten Ertragsausfall.

Behordliche Wiederherstellungsbeschrankungen blei-
ben unberiicksichtigt.

d) Fir Kosten nach § B3 Nr. 4 leistet der Versicherer nur
Entschadigung, soweit dies vereinbart wurde.

Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten infolge Preissteigerungen (sieche § B3 Nr. 4
e) und die Mehrkosten durch behordliche Wiederherstel-
lungsbeschrankungen (siehe § B3 Nr. 4 f) nur im Verhalt-
nis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt; dies gilt nicht bei
beschddigten Sachen. Ist nach einer vertraglichen Wie-
derherstellungsvereinbarung nur der Zeitwertschaden zu
erstatten, so werden die Mehrkosten nicht ersetzt.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der
den Versicherungswerten (siehe § B17) entsprechen soll.

Unterversicherung

a) Istdie Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird die Entschadigung (siehe Nr. 1) in
dem Verhdltnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekdirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der
Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungs-
wert.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter Kos-
ten nach § B3 Nr. 1 bis Nr. 3 sowie § B3 Nr. 4 e und f.

b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen
vereinbart sind, so ist a auf jede einzelne Position anzu-
wenden.

c) Fur Erganzende Gefahren fiir Schaden an Technischer
Betriebseinrichtung (siehe § B 4 Nr. 1 i) ist a nur auf die
Position Betriebseinrichtung (kaufmannische und tech-
nische) nach § B1 Nr. 1 b aa und bb in Verbindung mit
§ B1 Nr. 7 anzuwenden. Die Summarische Versicherung
nach § B1 Abs. 1 gilt nicht.

d) Beivereinbarten Entschadigungsgrenzen wird bei einer
Unterversicherung die Entschadigung (siehe a) gekiirzt.
Danach ist Nr. 4 anzuwenden.

Entschadigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschadigung je Versicherungsfall
hochstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zuséatzlich vereinbarten Entschadigungsgren-
zen.

MaRgebend ist der niedrigere Betrag.
Neu- und Zeitwertwertanteil

a) Istder Neuwert (sieche § B17 Nr. 1 a) der Versicherungs-
wert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil
der Entschdadigung, der den Zeitwertschaden (siehe b)
ibersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit
und sobald er innerhalb von 3 Jahren nach Eintritt des
Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Ent-
schadigung verwenden wird, um

aa) bewegliche Sachen, die zerstort wurden oder abhan-
den gekommen sind, in gleicher Art und Giite und
in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach
vorheriger Zustimmung des Versicherers gentigt Wie-
derbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Ma-
schinen konnen Maschinen beliebiger Art beschafft
werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

bb) bewegliche Sachen, die beschddigt worden sind,
wiederherzustellen.

b) Der Zeitwertschaden (sieche § B17 Nr. 1 b und § B17
Nr. 4) wird bei zerstorten oder abhandengekommenen
Sachen festgestellt. Bei beschadigten Sachen werden
die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekiirzt,
um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache
gegeniliber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhéht wiirde.

c) Fur sonstige Sachen nach § B17 Nr. 4 erwirbt der Ver-
sicherungsnehmer auf den Teil der Entschadigung, der
den gemeinen Wert (siehe § B17 Nr. 1 ¢) Ubersteigt,
einen Anspruch nur, soweit fiir die Verwendung der
Entschadigung die Voraussetzungen nach a erfiillt sind
und die Wiederherstellung notwendig ist.

Versicherung auf Erstes Risiko

Ist die Entschdadigung fiir einzelne Positionen auf Erstes Ri-
siko vereinbart, wird eine Unterversicherung (siehe Nr. 3)
nicht bericksichtigt.

Selbstbehalte

Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den fiir diese Position vereinbarten
Selbstbehalt gekirzt.

Jahreshochstentschadigung
Die Entschadigung ist fur
a) Weitere Elementargefahren (siehe § B4 Nr. 1e),

b) Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik und
Aussperrung (siehe § B4 Nr. 1),

c) Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen (siehe
§B4Nr. 19),

d) sonstige Gefahren und Positionen, zu denen eine Jahres-
hochstentschadigung vereinbart ist,

jeweils auf den im Einzelnen vereinbarten Betrag begrenzt.
Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche
gilt, wenn der Versicherungsnehmer Umsatzsteuer anlass-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tat-
sachlich nicht gezahlt hat.

§ B20 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1
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Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach
Kenntniserlangung dem Vertragspartner unverziiglich in
Textform anzuzeigen.

Wiedererhalt vor Zahlung der Entschadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurlickerlangt, bevor die volle Ent-
schadigung fir diese Sache gezahlt worden ist, so behalt
er den Anspruch auf die Entschdadigung, falls er die Sache



innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung
stellt. Andernfalls ist eine fiir diese Sache gewadhrte Entscha-
digung zurtickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschadigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fir
diese Sache eine Entschadigung in voller Hohe ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschadigung zurilickzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfligung
zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahl-
recht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuiiben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht
auf den Versicherer Uber.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir
diese Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemal geringer als der Versicherungswert
ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behal-
ten und muss sodann die Entschadigung zurtickzahlen.
Erklart er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 6ffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlos ab-
zliglich der Verkaufskosten erhélt der Versicherer den
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsge-
maRen Entschadigung entspricht.

Beschadigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemale Entscha-
digung in Hohe der Reparaturkosten auch dann verlangen
oder behalten, wenn die Sachen in den Fallen von Nr. 2
oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zurlickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Moglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen.

Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurlicker-
langte Sachen zur Verfligung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

Riickabwicklung bei kraftlos erklarten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren fir kraftlos
erklart worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zuriickerlangt hatte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer
die Entschadigung behalten, soweit ihm durch Verzége-
rung falliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsver-
lust entstanden ist.
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§ B21 VerduBerung der versicherten Sache und deren

Rechtsfolgen
Rechtsverhaltnisse nach Eigentumsiibergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
verauBert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsuber-
ganges an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
haltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.

b) Der VerduRerer und der Erwerber haften fiir den Beitrag,
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfallt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt.

Kiindigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-
sicherungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kindigen. Dieses Kiindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Verauflerung ausge-
ibt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode zu kiindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-
bt wird.

¢) Die Kiindigung nach a und b muss in Schriftform er-
folgen.

d) Im Falle der Kiindigung nach a und b haftet der Verau-
Rerer allein fiir die Zahung des Beitrages.

Anzeigepflichten

a) Die VerauBerung ist dem Versicherer vom VerauRerer
oder Erwerber unverzlglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hatte zugehen mussen, und der Versi-
cherer nachweist, dass er den mit dem VerauRerer be-
stehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hatte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die VerauRerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen
mussen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist fir die Kiindigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.
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Klauseln zu den VSG 2003 - Fassung 2008

Die fiir Ihren Vertrag relevanten Klauseln entnehmen Sie bitte der folgenden Ubersicht:

Klausel-Nummer | Klausel Voraussetzung
VSG/A 000010/03 Fiihrung Wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind
VSG/A 000011/03 Prozessfiihrung Wenn andere Versicherungsunternehmen an dem Vertrag beteiligt sind

VSG/B 010706/03

Automaten im Versicherungsort

Wenn Innenautomaten mitversichert werden (immer bei Automaten-
wascherei)

VSG/B 090251/03

Hinweis zu Weiteren Elementar-
gefahren

Wenn Weitere Elementargefahren mitversichert werden

VSG/B 150501/03

Edelmetalle in Zahnpraxen und
Zahnlabors

Wenn Edelmetalle in Zahnlabors und Zahnpraxen aulerhalb von Behaltnissen
mitversichert werden

VSG/B 160259/03

Einbruchmeldeanlagen (VdS)

Wenn ein Rabatt fiir eine Einbruchmeldeanlage gewahrt wird

VSG/B 170251/03 Waren und Vorrate als fremdes Generell
Eigentum zur Bearbeitung,
Verwahrung oder zum Verkauf

VSG/B 190258/03 Umsatz (Il) Generell

Sicherheitsvorschriften

Die fiir lhren Vertrag relevanten Sicherheitsvorschriften entnehmen Sie bitte der folgenden Ubersicht:

Vordruck

Sicherheitsvorschrift

Voraussetzung

VdS 2056

Sicherheitsvorschriften fir Be-
triebe des Gaststattengewerbes

Wenn Betriebe des Gaststattengewerbes versichert werden

FK 3-KS-Sach 0409

- 37 -




Klauseln zu den VSG 2003 - Fassung 2008

VSG/A 000010/03 Fiihrung

Der fiihrende Versicherer ist bevollmachtigt, Anzeigen und Wil-
lenserklarungen des Versicherungsnehmers fiir alle beteiligten Ver-
sicherer entgegenzunehmen.

VSG/A 000011/03 Prozessfiihrung

Soweit die vertraglichen Grundlagen fiir die beteiligten Versicherer
die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfallen aus diesem Ver-
trag seine Anspriiche nur gegen den fiihrenden Versicherer
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den fiihrenden
Versicherer rechtskraftig gewordene Entscheidung sowie die
von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshangig-
keit geschlossenen Vergleiche als auch fiir sich verbindlich an.

3 Falls der Anteil des fiihrenden Versicherers den Beschwer-
dewert der Berufung oder die Revisionsbeschwer nicht er-
reicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Ver-
langen des fiihrenden oder eines mitbeteiligten Versicherers
verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls
auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe er-
reicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt
Nr. 2 nicht.

VSG/B 010706/03 Automaten im Versicherungsort

Abweichend von § B1 Nr. 7 f VSG 2003 sind Automaten mit Geld-
einwurf oder Geldkarten (einschlieRlich Geldwechsler), die sich im
Versicherungsort (siehe § B15 VSG 2003) befinden samt Warenin-
halt sowie Geldausgabeautomaten bis zu der hierfiir vereinbarten
Entschadigungsgrenze versichert.

Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen einer fiir Bargeld
vereinbarten Entschdadigungsgrenze mitversichert. § B15 Nr. 5
VSG 2003 gilt hierfur nicht.

Schéaden durch Innere Unruhen, Boswillige Beschadigung, Streik
und Aussperrung (siehe § B10 VSG 2003), Fahrzeuganprall, Rauch,
Uberschalldruckwellen (§ B11 VSG 2003) sowie Erganzende Ge-
fahren fiir Schaden an Technischer Betriebseinrichtung (§ B13 VSG
2003) sind von der Versicherung ausgeschlossen.

VSG/B 090251/03 Hinweis zu Weiteren Elementar-
gefahren

1 Die Gefahr Erdsenkung entspricht der Gefahr Erdfall nach
§ B9 Nr. 4 VSG 2003.

2 Die Gefahren Riickstau nach § B9 Nr. 2 VSG 2003 sowie Vul-
kanausbruch nach § B9 Nr. 8 VSG 2003 sind im Rahmen der
VSG 2003 mitversichert.

3 Der Selbstbehalt fir

a) Ruckstau betrdgt 10 Prozent des Schadens, mindes-
tens 2.500 EUR, maximal jedoch 25.000 EUR zuziiglich
10 Tage bei Ertragsausfallschaden,

b) Vulkanausbruch betragt 5.000 EUR zuziiglich 10 Tage bei
Ertragsausfallschaden.

VSG/B 150501/03 Edelmetalle in Zahnpraxen und
Zahnlabors

In Erweiterung von § B15 Nr. 5 VSG 2003 sind bis zu der hierfiir
vereinbarten Entschadigungsgrenze verarbeitete und unverarbei-
tete Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors auch dann versi-
chert, wenn sich die Sachen nicht in einem Behaltnis befinden.

VSG/B 160259/03 Einbruchmeldeanlagen (VdS)

1 Dieim Versicherungsvertrag bezeichneten Rédume und Behalt-
nisse sind durch eine von der VdS Schadenverhitung GmbH
(VdS) anerkannten Einbruchmeldeanlage der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Art (System) tiberwacht.

2 Der Versicherungsnehmer hat

a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Her-
stellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfahigem
Zustand zu erhalten;

b) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, so-
lange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abwei-
chungen bedirfen der Schriftform;

c) die Einbruchmeldeanlage durch eine vom VdS aner-
kannten Errichterfirma vierteljahrlich inspizieren und
jahrlich warten zu lassen;

d) Storungen, Miéngel oder Schaden unverziiglich durch
eine vom VdS anerkannte Errichterfirma beseitigen zu
lassen;

e) wahrend jeder Stérung oder Gebrauchsunfahigkeit der
Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genannten Raume und
Behaéltnisse durch einen dort ununterbrochen anwesen-
den Wachter bewachen zu lassen;

f)  Anderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine
vom VdS anerkannte Errichterfirma vornehmen und da-
bei ausschlieBlich Teile und Gerate des im Versicherungs-
vertrag genannten Systems verwenden zu lassen;

g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Uber-
prifung der Einbruchmeldeanlage durch den VdS zu ge-
statten;

h) bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein vom
VdS anerkanntes Wach- und Sicherheitsunternehmen
Anderungen der vereinbarten Interventionsmafinahmen
dem Versicherer innerhalb einer Frist von zwei Wochen
mitzuteilen.

3 Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten erge-
ben sich aus §§ A3, B16 Nr. 3 VSG 2003.

VSG/B 170251/03 Waren und Vorrite als fremdes
Eigentum zur Bearbeitung, Verwah-
rung oder zum Verkauf

Entschadigung fiir Waren und Vorrite, die nicht im Eigentum des
Versicherungsnehmers sind und diesem zur Bearbeitung, Verwah-
rung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurden (siehe § B1
Nr. 3 VSG 2003), wird nur geleistet, soweit diese nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Ist da-
nach die Entschdadigung oder eine Abschlagzahlung nach § B19
VSG 2003 nur deshalb noch nicht fallig, weil ohne Verschulden
des Versicherungsnehmers oder des Eigentiimers die Entschadi-
gungspflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder
teilweise noch nicht geklart ist, so wird der Versicherer unter Vor-
behalt der Rickforderung mit Zinsen (siehe § A12 VSG 2003) eine
vorlaufige Zahlung leisten.

VSG/B 190258/03 Umsatz (Il)
1 Meldung des Umsatzes

a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spatestens
6 Monate nach Ablauf eines Geschiftsjahres den nach
seinen Geschéftsblichern im abgelaufenen Geschaftsjahr
erwirtschafteten Gesamtumsatz zu melden.

b) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser
rickwirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als ge-
meldeter Umsatz.

c¢) Wird die Meldung nach der vereinbarten Frist nachge-
holt, so gilt ab Eingang der Meldung die gemeldete Um-
satzsumme. Bis zum Eingang der Meldung gilt die zuletzt
gemeldete Umsatzsumme.

d) Das Versicherungsjahr hat dem Geschaftsjahr zu ent-
sprechen.

2 Jahresbeitrag

a) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: Um-
satz x Beitragssatz flir jede einzelne versicherte Gefahr.
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Dieser verandert sich um einen eventuell vereinbarten
Nachlass oder Zuschlag. Der Jahresbeitrag betragt min-
destens 80 Prozent des bei Antragstellung errechneten
Jahresbeitrages (Mindestbeitrag).

Der in Absatz Terrechnete Jahresbeitrag erhoht sich
durch einen eventuellen Zuschlag fiir unterjahrige Zahl-
weise und um die gesetzliche Versicherungsteuer.

b) entfallt

c) Andert sich nach Nr. 1 der Umsatz, so bleibt dies auf den
Beitrag fiir das vergangene Versicherungsjahr ohne Einfluss.

d) Fir das laufende Versicherungsjahr wird im Falle von Nr.
1 der Jahresbeitrag nach a neu berechnet. Der Versiche-
rer ist verpflichtet, zu viel erhaltene Beitrdge zu erstatten;
der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, zu wenig be-
zahlte Beitrdge zu zahlen.

Im Falle von

aa) Nr. 1 b gilt dieser riickwirkend zu Beginn des lau-
fenden Versicherungsjahres;

bb) Nr. 1 c gilt dieser ab Eingang der Meldung bei dem
Versicherer.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall

a) In Erweiterung zu § A4 Nr. 1 VSG 2003 hat der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt eines Versicherungsfalles dem
Versicherer auf dessen Verlangen Geschaftsblicher, aus
denen der Umsatz der vergangenen zwei Geschéftsjahre
hervorgeht, zur Verfligung zu stellen.

b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten
ergeben sich aus § A4 Nr. 2 VSG 2003.

Erweiterte Sicherheitsvorschriften

a) In Erweiterung zu § B16 Nr. 2 VSG 2003 hat der Versi-
cherungsnehmer Biicher zu fiihren sowie Inventuren und
Bilanzen fiir die drei Vorjahre sicher und getrennt zum
Schutz gegen gleichzeitige Vernichtung aufzubewahren.

Ist der Ertragsausfall versichert, so hat der Versicherungsneh-
mer alle Kosten gesondert auszuweisen unter Kennzeich-
nung der im Bewertungszeitraum fortlaufenden Kosten.
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b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten
ergeben sich aus § B16 Nr. 3 VSG 2003.

Versicherungswert und Entschadigungsberechnung bei Er-
tragsausfall

a) Abweichend von § B17 Nr. 6 VSG 2003 ist Versicherungs-
wert flr Ertragsausfall der Umsatz, den der Versicherungs-
nehmer im Bewertungszeitraum ohne schadenbedingte
Unterbrechungszeit erwirtschaftet hatte, vermindert um
Aufwendungen flr Waren- und/oder Materialeinsatz.
Mehrwertsteuer wird nicht bericksichtigt.

b) Der Bewertungszeitraum endet mit dem Ende der scha-
denbedingten Unterbrechungszeit, spatestens jedoch
mit dem Ende der Haftzeit.

c¢) Vom Ende des Bewertungszeitraumes nach b reicht dieser
dann zuriick in die Vergangenheit.

d) Die Dauer des Bewertungszeitraumes entspricht der ver-
einbarten Dauer der Haftzeit.

e) InErganzung zu § B19 Nr. 1 ¢ VSG 2003 ergibt sich der
versicherte Ertragsausfall aus a bis d.

Versicherungssumme und Summenanpassung

§ B19 Nr. 2 VSG 2003, § B18 VSG 2003 sowie § B1 Absatz 1
VSG 2003 haben keine Giiltigkeit.

Unterversicherung

a) Abweichend von § B19 Nr. 3 VSG 2003 wird die Ent-
schadigung (siehe § B19 Nr. 1 VSG 2003 sowie Nr. 5 e)
in dem Verhaltnis von gemeldetem Umsatz zum tatsach-
lichen Umsatz gekiirzt, sofern der gemeldete Umsatz
niedriger als der tatsachliche Umsatz ist. Die Kiirzung
erfolgt nach der Berechnungsformel:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit dem
gemeldeten Umsatz dividiert durch den tatsachlichen
Umsatz.

Entsprechende Regelung findet bei Ersatz der Kosten
nach § B3 Nr. 1 bis Nr. 3 sowie § B3 Nr. 4 e und f VSG
2003 Anwendung.

b) Der tatsachliche Umsatz nach a ergibt sich aus Nr. 1.



Sicherheitsvorschriften fiir

Betriebe des Gaststattengewerbes

1 Vorbemerkung

Neben den gesetzlichen und behérdlichen'gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten.

Nach § 7 der Aligemeinen Bedingungen fir die
Feuerversicherung (AFB) kann der Versiche-
rungsschutz beeintréachtigt werden, wenn Sicher-
heitsvorschriften nicht eingehalten werden. Diese
Regelung gilt auch fur andere vertraglich verein-
barte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit
Feuerdeckung®.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, allen Be-
triebsangehorigen und ggf. einem Péachter oder
Mieter diese Sicherheitsvorschriften bekanntzuge-
ben und deren Einhaltung zu verlangen.

2 Geltungsbereich

Die Sicherheitsvorschriften gelten fur alle Betriebe
des Gaststattengewerbes, z.B. Restaurants,
Schankwirtschaften, Kantinen, Automatengast-
statten, Bars oder barahnliche Betriebe, Diskothe-
ken, Spielhallen sowie Gaststattenbetriebe mit
musikalischen oder sonstigen Darbietungen wie
Filmvorfihrungen, Varieté, Tanzveranstaltungen
usw.

3 BrandschutzmaBnahmen

3.1 Feuerschutztiren durfen nicht blockiert wer-
den, z.B.durch Verkeilen oder Festbinden. Miissen
solche Turen wahrend der Betriebszeit offen ge-
halten werden, so dirfen hierfir nur bauaufsicht-
lich zugelassene Feststellaniagen benutzt werden,
die im Brandfall selbsttatig ausldsen. Diese Tiiren
sind auf jeden Fall in der betriebsfreien Zeit ge-
schlossen zu halten.

3.2 Elektrische Anlagen sind nach den anerkann-
ten Regeln der Technik zu installieren, zu unterhal-
ten und zu betreiben. Als anerkannte Regeln der
Technik gelten die VDE-Bestimmungen. Die Anla-
gen mussen regelmaBig, mindestens jedoch alle
3 Jahre, durch eine Fachkraft oder durch eine
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anerkannte Revisionsstelle Uberprift werden.
Mangel sind unverziiglich durch eine Fachkraft
beseitigen zu lassen. Eine Bescheinigung tber die
durchgefiihrte Prifung ist dem Versicherer auf
Verlangen einzureichen.

Elektrische Gerate miissen den einschlégigen Si-
cherheitsbestimmungen (GS- oder VDE-Zeichen)
entsprechen und fiir gewerbliche Nutzung geeig-
net sein. Sie durfen nur nach den Betriebs- und
Bedienungsanweisungen der Hersteller betrieben
werden.

3.3 Flussiggasanlagen und -gerate mussen den
hierflir geltenden ,Technischen Regeln Flissig-
gas” (TRF) entsprechen, mlssen von einer Fach-
kraft angelegt sein und dirfen nur nach diesen
Regeln benutzt werden. Entsprechend gelten fur
Niederdruck-Gasanlagen (Erdgas) die ,Techni-
schen Regeln fir Gasinstallationen" (DVGW-TRG).

3.4 Mit Zindmitteln, hierzu gehéren auch soge-
nannte Disco-Laser der Klasse 4, offenem Feuer
und brandgeféhrlichen Stoffen ist stets sorgféltig
umzugehen. Wandverkleidungen und stindige
Dekorationen miissen aus mindestens schwerent-
flammbarem Material bestehen.

3.5 Abstell- und Lagerrdume, auch Dachbdéden
und Keller, in denen brennbare Stoffe lagern, sind
gegen Betreten durch Unbefugte zu sichern und
regelmaBig zu entriimpeln. In diesen Rdumen und
an ihren Zugangsturen sind Schilder etwa folgen-
den Wortlauts anzubringen:

sRauchen, offenes Licht und Umgang mit Feuer
verboten.*

3.6 Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender
Zahl aufzustellen. Sie sind nur in doppelwandigen
Metallbehaltern mit selbstschlieBendem Metall-
deckel zu entleeren. Brennbare Sammelbehalter
sowie glaserne oder keramische Behélter, ferner
in Schanktische eingebaute Behalter, auch wenn
sie mit Blech ausgeschlagen sind, sind fur das
Sammeln von Glut- und Ascheresten unzuldssig.



3.7 Fur die voribergehende Aufbewahrung son-
stiger brennbarer Abfélle sind dichtschlieBende,
nichtbrennbare Abfallbehéiter aufzustellen.

3.8 Nach Betriebsschluf3 sind alle brennbaren Ab-
falle und Abfallbehalter aus den Gastraumen zu
entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand
von Gebé&uden oder in feuerbestandig abgetrenn-
ten Rdumen zu lagern.

3.9 Heiz-, Koch- und Warmegerate sind nur nach
der jeweiligen Bedienungsanweisung zu benutzen
und nach Gebrauch oder nach BetriebsschluB so
auBer Betrieb zu setzen, daB eine Brandgefahr
ausgeschlossen wird.

3.10 Mit Siedefettgeraten (Friteusen) ist sachge-
mé&B umzugehen, das heiBt z.B., daB kein nasses
Bratgut in heiBes Siedefett eingesetzt werden darf.

Stark braun verfarbtes Fett ist auszuwechseln.
Schlammabsetzungen auf dem Boden und an den
Heizwendeln sind restlos zu entfernen. Das dabei
anfallende unbrauchbare Fett und die zum Reini-
gen gebrauchten Lappen diirfen nur kurzzeitig in
nichtbrennbaren Behaltern mit Deckel aufbewahrt
werden und sind nach BetriebsschluB aus dem
Gebaude zu entfernen.

3.11 Liftungsanlagen fir den Kichenbetrieb ein-
schlieBlich ihrer Abzugsleitungen mussen aus
nichtbrennbaren Stoffen bestehen. Sie sind nur mit
nichtbrennbaren Filtern zu betreiben und regelma-
Big zu reinigen. In die Reinigung sind auch der
FettauslaB, die Ventilatorfligel und das Ventilator-
gehduse mit einzubeziehen. Tlcher oder Papier
dirfen nicht zum Aufsaugen des Fettes in die
Rinnen der Abzugshauben gestopft werden. Die
zum Reinigen verwendeten Lappen dirfen nur
kurzzeitig in nichtbrennbaren Behéltern mit Deckel
aufbewahrt werden und sind nach BetriebsschluB
aus den Gaststatten zu entfernen. Sie sind im
Freien mit sicherem Abstand von Gebauden oder
in feuerbestandig abgetrennten R&umen bis zum
Abtransport aufzubewahren.

4 Alarm- und Léschorganisation

4.1 Es muB mindestens ein Fernsprecher vorhan-
den sein, von dem im Gefahrenfall die Feuerwehr
benachrichtigt werden kann. Die Rufnummer der
Feuerwehr ist auffallig anzubringen.

4.2 Die auf Grund der besonderen Betriebsgefah-

ren geforderten Feuermelde- und -l6scheinrich-
tungen mussen standig betriebsbereit sein. Diese
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Einrichtungen mussen regelméaBig gewartet wer-
den.

4.3 Zur Bekdmpfung von Entstehungsbranden
sind bei Gaststattenflichen bis 50 m? (12 Ldésch-
mitteleinheiten) mindestens ein Feuerldscher 43A
183B nach DIN EN 3, fiir Flachen von 50 m? bis
150 m? (18 Léschmitteleinheiten) mindestens zwei
Feuerldscher 43A 183Bnach DIN EN 3vorzuhalten.
Uberschreitet die Flache 150 m?, so sind die erfor-
derlichen Léschmitteleinheiten und die entspre-
chende Anzahl der Feuerldscher nach Vds 2001°
zu ermitteln. Im Bereich von Grill- und Siedefettan-
lagen ist ein Kohlendioxidldscher mit Schneedlse
bereitzustellen. Bei Siedefettbatterien mit einem
Gesamtinhalt (ber 50 | Fett ist eine ortsfeste
CO2-Feuerléschanlage® vorzusehen. Feuerldsch-
anlagen mit anderen Léschmitteln dirfen nur ein-
gesetzt werden, wenn ihre Wirksamkeit nachge-
wiesen worden ist.

Die Feuerldscher missen amtlich zugelassen, an
gut sichtbaren und leicht zuganglichen Stellen
angebracht und mindestens alle zwei Jahre Uber-
pruft werden.

4.4 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsange-
hérigen muB mit der Bedienung der Feuerléschein-
richtungen vertraut sein.

4.5 Zufahrtswege und Flachen fur die Feuerwehr
sowie Rettungswege im Freien sind sténdig von
Fahrzeugen, Mllcontainern und dergleichen frei-
zuhalten.

1 Vorschriften der Bau- und Ordnungsbehérden, der
Gewerbeaufsichtsamter sowie der Berufsgenossenschaften
(Allgemeine Vorschriften, VBG 1 und Regeln fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Gaststétten, ZH1/36).

2 Insbesondere § B16 (Inhaltsversicherung) VSG 2003, § D14
(Gebaudeversicherung) VSG 2003 und § C13 (Ertragsausfallversi
cherung) VSG 2003

3 VdS 2001 Regeln fir die Ausriistung von Arbeitsstétten mit
Feuerldschern

4 VdS 2093 Richtlinien fir CO,-Feuerléschanlagen, Planung und
Einbau
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Kundeninformationen

Identitat des Versicherers

Name: AachenMiinchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen — HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfiahige Anschrift des Versicherers

AachenMiinchener Versicherung AG
AachenMiinchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender;
Helmut Gaul, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschiftstitigkeit des Versicherers

Die AachenMiinchener Versicherung AG betreibt alle Arten der
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen
Versicherungen aufgefiihrten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen
enthalten sind:

e Sachversicherung

Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Verbundene
Sach-Gewerbeversicherung sowie die fiir die jeweiligen Regis-
ter geltenden Besonderen Bedingungen und Klauseln

Art, Umfang, Filligkeit und Erfiillung unserer Leistung

In unseren Produktiibersichten haben wir Sie bereits naher Gber Art
und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag
fur diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erflillung
unserer Leistungen sind in den maRgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Vertrage einschlieRlich aller
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag.

Zahlung, Erfiillung und Zahlweise der Beitriage

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziiglich nach Abschluss
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fallig.

Wann Sie die Folgebeitrdge zu zahlen haben, richtet sich nach
der im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jahr-
lich). Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart,
sorgen Sie bitte flir entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Falligkeitstag eingezogen wer-
den kann und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen
wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als
gestundet.
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Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn in der Sachversiche-
rung eine Entschadigung fallig wird.

Bei halbjahrlicher Zahlweise betragt der Ratenzuschlag 3 %, bei
vierteljahrlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.
Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfallt diese Voraussetzung nachtrag-
lich, gilt vierteljahrliche Zahlweise vereinbart.

Auf die Mdglichkeit einer Beitragsangleichung in der Haftpflicht-
versicherung auf Grund von Versicherungsbedingungen wird hin-
gewiesen.

Nahere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen des jeweils gewahlten Produktes zu
finden.

Giiltigkeit der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschlieBlich der im
Antrag genannten Beitrdge behalten fiir die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushdndigung Glltigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch lhren Antrag und Zugang
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerkla-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden;
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unbertihrt. Innerhalb dieser Frist
konnen wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie konnen |hre Vertragserklarung ohne Angabe von Griinden
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Eine ausfiihrliche Belehrung zu lhrem Widerrufsrecht
finden Sie im Antrag.

Beendigung des Vertrages, Kiindigungsmoglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kiindigen. Vertrdge von mindestens einjahriger
Dauer verlangern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch
einen Vertragspartner gekiindigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit
von mebhr als drei Jahren kénnen Sie den Vertrag zum Ablauf des
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kiindigen.

Eine Kiindigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekiindigt werden, insbesondere

* im Versicherungsfall

e bei Eigentumswechsel

* bei Obliegenheitsverletzung

e in bestimmten Féllen der Beitragsangleichung

Dariiber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhalt-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
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Verwendete Sprache

Samtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher
Sprache.

AuBergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren
Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer Be-
schwerde direkt bei lhrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und
Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Versi-
cherungsschein. Darliber hinaus kénnen Sie sich auch tiber unsere
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu |6sen sein, schreiben
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMinchener Versicherung AG,
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen lhr Anliegen oder
Ihre Beschwerde klaren werden.

Sie konnen Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Ihre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberihrt.

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice
ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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Aachen
Minchener

Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehdren lber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz und Unterstiitzung sowohl
fur private Haushalte als auch fur Industrie, Gewerbe und &ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fir alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfullung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschétzen, die
Leistungspflicht zu priifen und Versicherungsmissbrauch im Interesse
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kénnen
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfillen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphéare sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fiir
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewahrleisten. Alle Regelungen mussen nicht nur im
Einklang mit den Bestimmungen der Européischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften Uber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich darlber hinaus, den Grundséatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln fir den Umgang mit den
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen
fur die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards
und férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Die fur die Mitgliedsunternehmen zustandigen Aufsichtsbehérden
haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten fiir Datenschutz und Informationsfreiheit als fir den
GDV zusténdige Aufsichtsbehorde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklart worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV,
die diesen Verhaltensregeln gemasB Artikel 30 beitreten, verpflichten
sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen beriicksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstlitzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Fihrungskrafte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Dartber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusatzliche Einwilli-
gungen moglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsétzlich sind
solche nur noch fiir die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten
personenbezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie flr die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Fir die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten
- wie Gesundheitsdaten — hat der GDV gemeinsam mit den zustan-
digen Aufsichtsbehdrden Mustererklarungen mit Hinweisen zu deren
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den
Datenschutzbehoérden aufgefordert — angepasst an ihre Geschafts-
ablaufe —, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel
entsprechen.
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Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergénzen die
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes flr die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen flr die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmendes GDV erfassen siedie wichtigsten Verarbeitungen personen-
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit
der Begrindung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsvertrdgen sowie zur Erfiillung gesetzlicher Verpflichtungen
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein missen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie mdglichst allge-
meingliltig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darliber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder fiir die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zustandigen Aufsichtsbehodrden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gultigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberihrt bleiben die Vorschriften
zu Rechten und Pflichten von Beschéaftigten der Versicherungswirt-
schaft.

Il. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Fir die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes. Darliber hinaus sind:

Unternehmen:

die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschéft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhaltnis:
Versicherungsvertrag einschlieBlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschaftséhnlichen Schuldverhéltnisse,

Betroffene:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
verarbeitet werden,

Versicherte:
e Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

¢ versicherte Personen einschlieBlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhéngig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhéltnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schédigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Been-
digung eines Versicherungsverhaltnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die Betroffenen,

Datenverarbeitung:
Speichern, Verandern, Ubermitteln, Sperren und Léschen personen-
bezogener Daten,
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Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:

die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n)
und vergleichbare |dentifikationsdaten sowie Kontoverbindung,
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und
Sperren fir Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:

selbststandig handelnde natirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
vertrédge vermitteln oder abschlieBen.

1Il. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten fur die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschaft durch die Unternehmen. Dazu gehért neben dem
Versicherungsverhaltnis die Erflllung gesetzlicher Anspriiche, auch
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten erfolgt grundsétzlich nur, soweit dies zur Begriindung, Durch-
fuhrung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung
des zu versichernden Risikos, zur Erflllung der Beratungspflichten
nach § 6 VVG, zur Prufung einer Leistungspflicht und zur internen
Prifung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch
zur Missbrauchsbek@mpfung oder zur Erfullung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsétzlich im Rahmen
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder
genutzt. Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zulédssig ist und die Betroffenen dartiber
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundséatze zur Qualitat der Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten
in rechtmaBiger und den schutzwirdigen Interessen der Betroffenen
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Mdglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies mdglich ist, und der Aufwand nicht
unverhéltnisméBig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle tragt daftir Sorge, dass die vorhandenen
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene MaBnahmen dafiir getroffen,
dass nicht zutreffende oder unvollstandige Daten berichtigt, geléscht
oder gesperrt werden.

(4) Die MaBnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert.
Grundsétze hierflr werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundsatze der Datensicherheit

(1) Zur Gewahrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaBnahmen entsprechend dem Stand
der Technik getroffen. Dabei sind MaBnahmen zu treffen, die geeignet
sind zu gewahrleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
kénnen (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten wéahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung stehen und
ordnungsgemaB verarbeitet werden kénnen (Verfligbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kdnnen (Authentizitat),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsféhigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollstandig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kénnen (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen MaBnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten MaBnahmen werden in ein
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird.

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten Uber die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklarung der Betroffenen gestitzt wird, stellt das Unternehmen
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht,
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjéhrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit
erforderlich — auf eine Schweigepflichtentbindungserklarung gestiitzt
wird, werden diese Erklarungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Frihestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden
diese Erklarungen bei entsprechender Einsichtsféhigkeit des Minder-
jahrigen von diesem selbst eingeholt.

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen jeder-
zeit mit Wirkung fiir die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung
zur Durchfiihrung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundséatzen von Treu und Glauben
ausgeschlossen oder fuhrt dazu, dass die Leistung nicht erbracht
werden kann. Diese Beschrénkung der Widerrufsméglichkeit gilt nicht
fir mandlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor
Uber die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die
Madglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsétzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemaB § 126 des
Burgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklarungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge féllt. Im Falle besonderer Umsténde, z. B. in
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform
oder mindlich erteilt werden.

(6) Wird die Einwilligung mindlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren
und den Betroffenen mit der nachsten Mitteilung schriftlich oder in
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen
entspricht, zu bestatigen. Wird die Bestatigung in Textform erteilt,
muss der Inhalt der Bestatigung unveréndert reproduzierbar in den
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erkla-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform
bestétigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der
Werbung kann die Bestatigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen kénnen
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestatigung
entfallen, wenn die Abgabe der Erkldrung protokolliert wird und der
Inhalt vor der Abgabe der Erklarung zum Vertragsschluss unverandert
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist,
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestatigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mindlicher
oder in elektronischer Form erfolgt spatestens mit der nachsten Mit-
teilung. Sonstige miindlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen
werden zeitnah bestétigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben Uber die Gesundheit)
werden grundsétzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5
und - soweit erforderlich — aufgrund einer Schweigepflichtentbindung
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdrtcklich auf diese Daten beziehen.

(2) Dartiber hinaus werden besondere Arten personenbezogener Daten
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist
insbesondere dann zuldssig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw.
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfiillung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung rechtlicher Anspriiche — auch
im Rahmen eines Rechtsstreits — erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwirdige Interesse des Betroffenen
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Uberwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7 Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsétzlich bei den Betrof-
fenen unter Beriicksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen Uber die
Identitat der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von
Empfangern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor
oder spétestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten
Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begriindung, Durch-
fuhrung oder Beendigung des Versicherungsverhéltnisses erforderlich
ist und keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung Gberwiegender
schutzwirdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann ohne
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begriindung,
Durchfiihrung oder Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
héltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde und keine Anhaltspunkte
fur eine Beeintrachtigung lberwiegender schutzwirdiger Interessen
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zulassigerweise die Daten der
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt — soweit
erforderlich — mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklarung
der Betroffenen und nach MaBgabe des § 213 VVG.

(8) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlasslich
der ersten Speicherung Uber diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
titdt der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn fiir eigene Zwecke gespeicherte
Daten aus allgemein zugénglichen Quellen enthommen sind und eine
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Falle unverhalt-
nismaBig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder

ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des Uberwiegenden rechtli-
chen Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden mussen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben Uber die
Art der bestehenden Vertrage zur zentralisierten Bearbeitung von
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschaftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MaBnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die fir das gemeinsame
Verfahren verantwortliche Stelle gewahrleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt,
soweit dies fur den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch
und organisatorisch zu gewahrleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 kénnen die Versicherungsunternehmen
der Gruppe auch weitere Daten aus Antrdgen und Vertrdgen anderer
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen miissen
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
von Daten gemaB Absatz 1, werden die Versicherten darliber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen fiir ein anderes Mitglied der Gruppe
Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie.

Art. 10 Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
féllen sowie deren Schadenhéhe und entwickelt auf dieser Grundlage
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhéltnis-
sen ausschlieBlich in anonymisierter oder — soweit dies fir die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudonymisierter Form aus.

(2) Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensiibergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in
anonymisierter oder — soweit erforderlich — pseudonymisierter Form.
Der Ruckschluss auf die Betroffenen ist auszuschlieBen.

(8) Zur Ermittlung der risikogerechten Préamie werden diese Tarife auf
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darlber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers
durch spezialisierte Risikopriifer, z. B. Arzte, in die Pramienermittiung
einflieBen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet,
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Fir das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fir die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten
gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die fir die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich
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beeintrachtigen, werden grundsétzlich nicht ausschlieBlich auf eine
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestitzt, die
der Bewertung einzelner Personlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
satzlich nur als Hilfsmittel fur eine Entscheidung herangezogen, ohne
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird.

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Griinde dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erlautert, um ihnen die Geltendmachung ihres
Standpunktes zu ermdglichen. Die Information iber den logischen
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung
fir die automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf dieser
Grundlage in einem nicht ausschlieBlich automatisierten Verfahren
erneut gepruft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.
Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstltzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung
sowie bei der Bek&mpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschéaftsmaBigen Datenerhebung
und -speicherung zum Zweck der Ubermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool flr die Abfrage zur Risikopri-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fir die Abfrage zur
Leistungsprifung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen flr ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber
des HIS, wenn ein erhdhtes Risiko vorliegt oder eine Auffélligkeit, die
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kdénnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten
Meldekriterien ist regelmaBig von einem Uberwiegenden berechtigten
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten,
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei
Vertragsabschluss in allgemeiner Form Uber das HIS unter Angabe
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlasslich der Einmeldung die Betroffenen Uber die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfénger und
den moglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die
alleinige Grundlage flr eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafiir gewertet, dass der Sach-
verhalt einer néheren Prifung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert fir
Revisionszwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung prifen zu kdnnen.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich, kdnnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwirdiges In-
teresse am Ausschluss der Ubermittlung hat. Der Datenaustausch
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemaB Artikel 15
erfolgt, werden die Betroffenen Uber den Datenaustausch informiert.
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklarung des
Sachverhalts dadurch geféhrdet wiirde oder wenn die Betroffenen
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spéatestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung fur die Einmeldung
geldscht. Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der reguldren Speicherzeit

gemaB Satz 1. Daten zu Antrégen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geléscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widerspriichlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss fiir den Versicherer
konkrete Anhaltspunkte dafr, dass bei der Antragstellung oder bei
Aktualisierungen von Antragsdaten wéahrend des Versicherungsver-
héltnisses unrichtige oder unvollstdndige Angaben gemacht wurden
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche
oder unvollstdndige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen
ergénzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor,
soweit dies zur Aufkldrung der Widerspriichlichkeiten erforderlich ist.

(2) Ergénzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen
zur Uberpriifung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antragstellung
erfolgen nur innerhalb von funf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich
verlangern, wenn die Anhaltspunkte fiir eine Anzeigepflichtverletzung
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prifung eines in
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen
konkrete Anhaltspunkte dafir, dass der Versicherungsnehmer bei der
Antragstellung vorsatzlich oder arglistig unrichtige oder unvollstandige
Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

() Ist die erganzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten
Uber die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erkldrung im Versicherungsantrag vor
einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr
Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor
eine eigenstéandige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklarung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschatzung zur Uberpriifung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

2. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Erganzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

In den Féllen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuldssig, wenn die Betroffenen bei
Datenerhebung im Antrag Uber den méglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die Be-
troffenen Uber einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang
informiert. Artikel 15 bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern auBerhalb der fir
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darliber hinaus, soweit dies zur
Prifung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schaden
zwischen mehreren Versicherern Uber bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

* Die AachenMuinchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit
nicht am HIS.
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Art. 17 Dateniibermittlung an Riickversicherer

(1) Um jederzeit zur Erflllung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhéltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Rickversicherer
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen
diese Ruckversicherer ihrerseits weiterer Rickversicherer. Zur ord-
nungsgemaBen Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung des
Ruckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fiir die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhéltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Héhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Ruckversicherer nur, soweit
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein
Uberwiegendes schutzwurdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten
Riickversicherungsverhiltnisses die Ubermittlung personenbezo-
gener Daten an Ruckversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

1. Die Ruckversicherer fihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungspriifung durch.

2. Die Ruckversicherer unterstiitzen die Unternehmen bei der
Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von
Verfahrensablaufen.

3. Die Rickversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Ruckversicherungsvertrage einschlieBlich der Prifung, ob und
in welcher Hohe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen tUber den
Bestand der unter die Rlckversicherung fallenden Vertrage.

4. Die Risiko- und Leistungspriifung durch den Erstversicherer wird
von den Ruckversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Pri-
fung ihrer Leistungspflicht gegenliber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer
Verschwiegenheitspflicht gemaB § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Rickversicherer hinsichtlich der Daten, die
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere
Rickversicherer sowie Stellen, die fur sie tatig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rlckversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfUllt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FUR
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden fiir Zwecke der Werbung nur auf
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen fuhren Markt- und Meinungsforschung unter
besonderer Berlicksichtigung der schutzwirdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwahlen. Vor der
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist
insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zuséatzlich erhobenen Daten frihest-
moglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die Unternehmen
ausschlieBlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen,
werden die Daten friihestmdglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschlieBlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuBerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten daflir nach den in Artikel 18
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Dateniibermittlung an selbststandige Vermittler

(1) Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
maBen Durchflihrung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten an
einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Ubermittiung ihrer
personenbezogenen Daten Uber den bevorstehenden Datentransfer,
die Identitat (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich.
Im Falle eines Widerspruchs findet die Datenlibermittlung grundsétzlich
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemaBe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
geféhrdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
diirfen an einen Versicherungsmakler Gbermittelt werden, wenn diese
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Fir den Fall des
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei denn,
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Ubermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unberihrt.

VII. DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-
UBERTRAGUNG

Art. 21 Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaB
§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lasst (z. B.
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung
ohne selbststandigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der
korrekten Verbuchung von Zahlungseingangen, Zahlungsausgang,
Inkasso ohne selbststandigen Forderungseinzug, Entsorgung von
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemaB § 11 Abs. 2
BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer
ausgewahlt, der alle fur die Verarbeitung notwendigen technischen
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen
durch geeignete MaBnahmen gewahrleistet. Das Unternehmen tber-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelméBig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen MaBnahmen und dokumentiert die Ergebnisse.

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zuldssig. Vertragsklauseln
sollen den Beauftragten fur den Datenschutz vorgelegt werden, die
bei Bedarf beratend mitwirken.

(8) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit.
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, kdnnen die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch fir Auftragnehmer, die nur einmalig
tatig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben.
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind
sie grundsatzlich bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsiibertragung an Dienstleister

(1) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfullung erfolgt, soweit dies
fir die Zweckbestimmung des Versicherungsverhéltnisses mit den
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Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
versténdige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt
sind oder wenn Dienstleister zur Ausflihrung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten,
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Erflllung von Datenverarbeitungs- oder
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein Uiberwiegendes schutz-
wirdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben Ubernehmen, die der
Geschaftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise
die Risikopriifung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit
selbstdndigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
féllen und die Voraussetzungen der Absétze 4 bis 7 erflllt sind.

(3) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Prifung ergibt, dass das schutzwirdige Interesse
des Betroffenen wegen seiner besonderen personlichen Situation das
Interesse des Ubermittelnden Unternehmens Uberwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlieBt mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die tbermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewahrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskiinf-
te zu erteilen, die zur Erfiillung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen
direkt Auskunft zu erteilen.

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusatzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenliber den Betroffenen das Unternehmen fiir
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden
kdénnen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen flr den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit,
an die Aufgaben im Wesentlichen Uibertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages kénnen die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies
gilt auch fur Stellen, die nur einmalig tatig werden. Die Liste wird in
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsétzlich bei Erhebung
Uber die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen geman Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters
nicht geschmalert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten durfen in diesem
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemaB § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absatzen 1 und 2
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie
Stellen, die fr sie tatig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIIl. RECHTE DER BETROFFENEN
Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene kdnnen schriftlich, telefonisch, mit Faxgerat oder elek-
tronischer Post Auskunft Uber die beim Unternehmen Uber sie ge-
speicherten Daten verlangen. lhnen wird dann entsprechend ihrer
Anfrage Auskunft dartiber erteilt, welche personenbezogenen Daten

welcher Herkunft Uber sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Ubermittlung wird den
Betroffenen auch Uber die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an
die seine Daten Ubermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschafts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefahrden wiirde, insbesondere
wenn aufgrund besonderer Umsténde ein Uberwiegendes Interesse
an der Wahrung eines Geschaftsgeheimnisses besteht, es sei denn,
dass das Interesse an der Auskunft die Gefédhrdung Uberwiegt oder
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach,
insbesondere wegen des Uberwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheim gehalten werden mussen.

(3) Im Falle einer Rickversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
Ubertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskuiinfte, zu
denen der Rickversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Anspriiche auf Berichtigung, L6schung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als
unrichtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverziiglich geléscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulédssig war, die
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachtraglich eingetretener
Umstéande als unzuléssig erweist oder die Kenntnis der Daten fiir die
verantwortliche Stelle zur Erflllung des Zwecks der Verarbeitung oder
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelméBigen Abstanden, mindestens
einmal jéahrlich.

(4) An die Stelle einer Léschung tritt eine Sperrung, soweit der L6-
schung gesetzliche, satzungsmaéBige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht,
dass durch eine Léschung schutzwiirdige Interessen der Betroffenen
beeintrachtigt wirden oder die L6schung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnisméBigem Aufwand
mdglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen I&sst.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Ruckversicherer und Versicherungsvertreter Giber eine erforder-
liche Berichtigung, Léschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Loschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der
Ausflihrung hierlber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE
Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewahrleisten als verantwortliche Stellen, dass
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschaftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis geméaB § 5 BDSG verpflichtet. Sie werden dariliber unter-
richtet, dass VerstdBe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt
werden und Schadensersatzanspriche nach sich ziehen kénnen.
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, fir die einzelne
Beschéftigte verantwortlich gemacht werden kénnen, kénnen ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschéftigten auf das Datengeheimnis gilt
auch Uber das Ende des Beschéftigungsverhaltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben Uber die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zuganglich gemacht, die der
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten fiir den Datenschutz
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen tiber datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt

- 50 -



zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30
Absatz 1), werden im Internet veroffentlicht; in jedem Fall werden sie
auf Anfrage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte fir den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten fur den Datenschutz
als weisungsunabhangiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen tragt der
Unabhéngigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten Uberwachen die ordnungsgeméBe Anwendung
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur
unbedeutenden Veranderung eines Verfahrens zur automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und
wirken hieran beratend mit.

(8) Dazu kénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
maBnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fur den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tatigen
Personen durch geeignete MaBnahmen mit den jeweiligen besonderen
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben konnen sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen,
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die
Beauftragten fir den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die fir die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschéftsfihrungen der
Unternehmen unterstiitzen die Beauftragten flr den Datenschutz bei
der AuslUbung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu
gewahrleisten. Die Datenschutzbeauftragten kénnen sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zustandigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hérde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstéBen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen Betroffenen wegen VerstdBen gegen datenschutzrechtliche
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die fur die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten fir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschéftsflihrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie mdglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kdnnen sich die Beauftragten
fiir den Datenschutz an die zustandige Aufsichtsbehérde fur den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung
der zustandigen Aufsichtsbehorde mit.

Art. 29 Information bei unrechtmaBiger Kenntniserlangung von
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von
Absatz 2 unrechtméBig Ubermittelt worden oder Dritten unrechtméBig
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverziglich

die zusténdige Aufsichtsbehdrde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene MaBnahmen zur Sicherung der Daten
ergriffen worden oder nicht unverziglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr gefahrdet wird. Wiirde eine Benachrichtigung
unverhéltnismaBigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der
betroffenen Falle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand méglich
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung,
die nach § 203 StGB geschditzt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges,
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach MaBgabe des StraBen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeintréachtigungen fir die Rechte
oder schutzwirdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermdgensschaden oder nicht
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach
§ 11 BDSG, sie unverziglich tber Vorfalle nach den Absétzen 1 und
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept fir den Umgang mit Vor-
fallen nach den Abséatzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der
Geschéftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitrittserfordernis und Ubergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ande-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zusténdigen Aufsichts-
behdrde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan fur die
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Vertrdge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden tiber
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln Uber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der nachsten Vertragspost in
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsénderung in Bezug auf diese, spéatestens aber flnf
Jahre nach dem Abschluss der Uberpriifung gemé&B § 38 a Absatz 2
BDSG insgesamt evaluiert.

- 51 -



	Inhaltsverzeichnis
	Register Sachversicherung
	Produktübersicht zur Sachversicherung
	Produktbeschreibung zur Sachversicherung
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Verbundene Sach-Gewerbeversicherung (VSG 2003 – Fassung 2008)
	Klauseln zu den VSG 2003 – Fassung 2008 und Sicherheitsvorschriften

	Register „Allgemeine Informationen“
	Kundeninformationen
	Code of Conduct (Umgang mit personenbezogenen Daten)




